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 Öffnungs- & Sprechzeiten Stadt Landsberg 
 
Stadtverwaltung 
Zentrale:  (03 46 02) 2 49  0 
E-Mail: info@stadt-landsberg.de 
Homepage:  www.stadt-landsberg.de 
Wir bitten um telefonische Terminvereinbarung mit dem 
zuständigen Sachbearbeiter. 
Bürgermeistersprechstunde 
Sitz:    
Die Bürgermeistersprechstunde findet dienstags von 16.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr, nur nach telefonischer Vereinbarung statt. 
 
Bürgerservice 
Sitz:    
Sprechzeiten Bürgerservice: 
Montag 08.00  12.00 Uhr und 14.00  16.00 Uhr 
Dienstag 08.00  12.00 Uhr und 14.00  18.00 Uhr 
Donnerstag 08.00  12.00 Uhr und 13.30  15.00 Uhr 

Zuständigkeiten: 
Einwohnermeldeamt, Gewerbe, Ordnung u. 
Sicherheit, 
Feuerwehr, Grünflächen 
Termine nach Vereinbarung. 
Online unter www.stadt-landsberg.de 
 

Standesamt im Rathaus 
Sitz:  Markt 1 06188 Landsberg 
Sprechzeiten: 
Wir bitten um telefonische Terminvereinbarung. 
 
Museum Landsberg (Verwaltung Doppelkapelle) 
HINWEIS: Dauerausstellung geschlossen 
Telefon:  (03 46 02) 249 47 
Doppelkapelle Landsberg 
Führungstermine unter 
Tourismus-Doppelkapelle-Führungen (stadt-landsberg.de) 
Telefon:  (03 46 02) 247 47 
E-Mail: doppelkapelle@stadt-landsberg.de 
 
Stadt- und Schulbibliothek 
Sitz:  Bergstraße 19 06188 Landsberg 
Öffnungszeiten: 
Montag/ Freitag  10.00 - 14.00 Uhr 
Dienstag/  09.00  18.00 Uhr 
Donnerstag   
Telefon:  (03 46 02) 2 06 38 
Homepage:  www.bibliotheken-im-saalekreis.de 
 
Schiedsstelle Landsberg  
(Streitschlichtung zwischen Bürgern) 
vor 18.00 Uhr:  (01 74) 3 07 79 96 
nach 18.00 Uhr:  (03 46 02) 95 88 64   
 

 Notrufnummern 
 
Polizei-Notruf 110 
Feuerwehr 112 
Rettungsdienst 112 
Ärztliche Bereitschaft (bundesweit) 116 117 
Giftnotruf (03 61) 730 730 
Apotheken-Notdienstfinder (0 137 888) 22833* 
Tierrettungsdienst (03 45) 2 21 50 00 
Revierkommissariat Nördlicher Saalekreis 
rund um die Uhr besetzt (03 45) 52 54 00 
Regionalbereichsbeamte  
Landsberg (03 46 02) 40 33 90 
Sprechzeiten: Dienstags           12.00  18.00 Uhr 
Feuerwehr-Leitstelle 
rund um die Uhr besetzt (03 45) 8 07 01 00 

 Störfall-/ Havariedienste 
 
Technischer Mitarbeiter Stadt Landsberg 
Kommunale Gebäude               0175/ 84 03 468 
 
Elektroenergie (enviaM) (08 00) 2 30 50 70 
Gas (Mitgas) (08 00) 2 20 09 22 
Wasser- und Abwasserzweckverband 
Saalkreis (WAZV Saalkreis)  
Sennewitzer Straße 7, 06193 Petersberg OT 
Gutenberg 
Telefon: 034606 / 360  0  
Telefax: 034606 / 360  299  
E-Mail: info@wazv-saalkreis.de 
Internet: www.wazv-saalkreis.de  
Sprechzeiten: 
Montag bis 10.00  12.00 Uhr / 13.00  
Donnerstag 15.00 Uhr 
Freitag 10.00  12.00 Uhr  
Persönliche Vorsprachen sind nur nach 
vorheriger tel. Terminabsprache möglich. 
Störungsmeldung Abwasser: 01511 / 4 12 27 95 
Störungsmeldung Trinkwasser: 0800 / 6 64 70 03  
 
AZV Westliche Mulde: OS Spickendorf, 
Schwerz 
Havarienummer: 0 34 94/ 3 92 15 55 
 
AZV Queis/Dölbau: OT Reußen, Zwebendorf, 
Queis, Klepzig, Kockwitz und Wiedersdorf 
Für unseren technischen Betriebsführer, 
MIDEWA GmbH, gelten bei Havarien  
während nachfolgender Dienstzeiten die 
Rufnummer: 0 34 75 / 67 69-0 
Mo/ Mi/ Do 08:00 Uhr  16:00 Uhr 
Dienstag 08:00 Uhr  18:00 Uhr 
Freitag 08:00 Uhr  14:00 Uhr 
Außerhalb der Dienstzeiten: 0 34 75 / 67 69 11 5 
 

 Weitere Servicedienste 
 
 

Nummer gegen Kummer  
Kinder- und Jugendtelefon (08 00) 1 11 03 33* 
Elterntelefon (08 00) 1 11 05 50* 
* Kostenfreie und anonyme Beratung 
 

Entleerung Kleinkläranlagen 
und abflusslose Gruben 
Rakowski  
Dienstleistungen GmbH (03 46 91) 2 10 96 
OS Schwerz und Spickendorf: 
AZV Westliche Mulde 
tel. über Alba GmbH (03 49 27) 7 00 28 
Abfallentsorgung  
Tönsmeier  
Entsorgungsdienste GmbH  (03 46 06) 25 90  
Entsorgungsgesellschaft  
Saalekreis mbH                             (0 34 61) 4 400 
 

 
 
 
 

Was erledige 
ich WO? 
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Rufnummern der Stadtverwaltung 
 

Zentrale Vermittlung/ Auskunft 
03 46 02/ 2 49-0 info@stadt-landsberg.de www.stadt-landsberg.de 

Herr Tobias Halfpap   
 
 

 

Bürgermeister der Stadt Landsberg 
Sitz: Köthener Straße 2 
 
Sekretariat Bürgermeister Vorwahl  034602 
 Tel:  2 49 11 
 Fax: 2 49 23 
  

  Innere Verwaltung   Bürgerservice/ Ordnungsamt 
Sitz: Köthener Straße 2  Sitz: Köthener Straße 28  
Leiter Herr Rosenstein Tel: 2 49 31 Kommissarischer Leiter Herr Linde Tel: 2 49 25 

  (Vergabestelle) Fax: 2 49 88 
 SB Kita und Schulen Tel: 2 49 18 Zentrale Tel: 2 49 0 
E-Mail: kita@stadt-landsberg.de Tel: 2 49 55 E-Mail: buergerservice@stadt-landsberg.de  
    
SB Personalangelegenheiten Tel: 2 49 92 SB Sicherheit & Ordnung Innendienst Tel: 2 49 83 
  SB Sicherheit & Ordnung Außendienst Tel: 2 49 80 
SB Bezüge Tel: 2 49 37 E-Mail: ordnungsamt@stadt-landsberg.de  
 Tel: 2 49 48   
SB Ortschaften/ Gremienarbeit Tel: 2 49 42 SB Gewerbe Tel: 2 49 84 
E-Mail: gremienarbeit@stadt-landsberg.de    
SB IT/ Digitalisierung Tel: 2 49 41 SB Brandschutz Tel: 2 49 26 
E-Mail: digital@stadt-landsberg.de Tel: 2 49 32 E-Mail: feuerwehr@stadt-landsberg.de  
 Tel: 2 49 49 Sondernutzung, Grünflächen,  
  Verkehrsangelegenheiten Tel: 2 49 85 

  Wirtschaftsförderung/ Kultur/ Sport 
 E-Mail: strassenverkehrsamt@stadt-landsberg.de 
 

Sitz: Köthener Straße 2  SB Einwohnermeldeamt Tel: 2 49 81 
Leiterin Frau Moron-Wernicke Tel: 2 49 20  Tel: 2 49 82 
(1. stellv. Bürgermeisterin) Fax: 2 49 23 Standesamt  

   Sitz: Markt 1  
SB Bauleitplanung, Stadtsanierung Tel: 2 49 19 SB Personenstandeswesen Fax: 4 00 49 19 
 Tel: 2 49 29 E-Mail: standesamt@stadt-landsberg.de Tel:  4 00 49 12 

 SB Grundstücksangelegenheiten  Tel: 2 49 15  Tel:  4 00 49 15    
     Finanzverwaltung   SB Fördermittel  Tel: 2 49 14 
   Sitz: Köthener Straße 2 
 SB Wohnungsverwaltung, Pacht  Tel: 2 49 40 Leiterin Frau Moron Tel:  2 49 39 
    Fax: 2 49 53 
 Pädgogischer Fachberater   SB Haushalt/ Steuern Tel:  2 49 60 
 Kinder-/ Jugendarbeit Tel: 4 00 49 14    
Jugendbetreuer  0174 33 013 14 SB Steuern Tel:  2 49 38 
  E-Mail: steuern@stadt-landsberg.de  
SB öfftl. Einrichtungen/ Kultur Sport Tel: 2 49 47 SB Umsatzsteuer Tel:  2 49 58 
E-Mail: vermietung@stadt-landsberg.de Tel: 2 49 17 E-Mail: umsatzsteuer@stadt-landsberg.de  

  SB Anlagenbuchhaltung Tel:  2 49 50 
E-Mail: amtsblatt@stadt-landsberg.de    
  SB Versicherungen Tel:  2 49 46 

  Hoch- und Tiefbau E-Mail: versicherungen@stadt-landsberg.de  
SB Vollstreckungsaußendienst Tel:  2 49 24 

Sitz: Köthener Straße 2    
Leiter Herr  Tel: 2 49 54 SB Vollstreckungsinnendienst Tel:  2 49 34 

  
SB Hochbau Tel: 2 49 51  Kassenleiter Tel:  2 49 34 
  E-Mail: stadtkasse@stadt-landsberg.de  
SB Tiefbau, Straßenbeleuchtung Tel: 2 49 22 SB Kasse Tel:  2 49 33 
   Tel:  2 49 46 
SB Straßenverwaltung Tel: 2 49 36  Tel:  2 49 58 
    
SB bauliche Unterhaltung Tel: 2 49 56 SB Friedhofswesen Tel:  2 49 21 
   E-Mail: friedhofswesen@stadt-landsberg.de   
SB Bauen/ Felsenbad Tel: 2 49 61   
    
E-Mail: bauamt@stadt-landsberg.de    
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Aktuelle Stellenausschreibungen

der Stadtverwaltung Landsberg finden 
Sie unter
https://www.stadt-landsberg.de/de/
stellenausschreibungen.html

Veranstaltungsmeldung online
Sie planen eine Veranstaltung in der Stadt Landsberg? Dann melden 
Sie uns diese gerne für den Veranstaltungskalender auf der Home-
page der Stadt Landsberg!
Egal ob Vereinsjubiläum, Kaffeeklatsch oder Konzert, wir freuen uns 
über jede gemeldete Veranstaltung.
Zur Online-Meldung gelangen Sie hier über folgenden Link:
https://www.stadt-landsberg.de/de/
veranstaltungen-melden.html
oder durch Scan des QR-Code.
Wichtig: Es besteht kein Anspruch auf Ver-
öffentlichung! Die Stadt Landsberg prüft vor 
Veröffentlichung jede eingegangene Mel-
dung. 
Bitte prüfen Sie außerdem im Vorfeld, ob 
Ihre Veranstaltung anzeigepflichtig ist, die 
Online-Meldung ersetzt nicht die Veranstal-
tungsanzeige beim Ordnungsamt der Stadt 
Landsberg!

Wirtschaftsförderung/Kultur und Sport

Infos für Aussteller, Anbieter und Gastronomen
Die Stadt Landsberg ist Veranstalter des Bergfestes, welches vom 
18.08. bis 20.08.2023 stattfindet.
Da nur begrenzt Standflächen in der Felsenbühne zur Verfügung ste-
hen und die Nachfrage regelmäßig das Angebot übersteigt, bieten 
wir hiermit allen Interessenten die Möglichkeit sich auf diese Flächen 
zu bewerben. Bei Interesse einer Standfläche freuen wir uns auf ihre 
Kontaktaufnahme. Ihre Ansprechpartnerin: Frau Schröter | 034602 
24947 | s.schroeter@stadt-landsberg.de

Anmeldung: Die Teilnahme am Bergfest steht grundsätzlich  
Allen offen. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an 
s.schroeter@stadt-landsberg.de. Eine Bestätigung wird spätestens 
drei Wochen vor der Veranstaltung versendet. Die Anmeldung muss 
folgende Angaben beinhalten:
- Name
- Anschrift
- Verein oder gewerbliches Angebot
- Größe der gewünschten Standfläche
- Ausstellungstage
- Art des Standes (Zelt, Bierwagen ec.)
- Auflistung der angebotenen Waren

Standgebühr: Die Standgebühr beträgt pro Veranstaltungstag 
50,- Euro für Vereine und 150,- Euro für gewerbliche Anbieter für 
einen Standplatz à ca. 10 m². Die Standgebühren werden vor dem 

Bergfest per Rechnungslegung und Überweisung beglichen. Als 
Aussteller können nur diejenigen zum Bergfest zugelassen werden, 
deren Warenangebot in den Bereich des Veranstaltungsziels passen. 
Zur Anmeldung ist eine klare Angabe notwendig, ob es sich um ein 
nicht-gewerbliches oder gewerbliches Angebot handelt.
Die Gewerbeanmeldung müssen Gewerbetreibende während der 
Veranstaltung bei sich tragen und auf Verlangen vorzeigen. Jeder 
Anbieter hat seine Waren mit Preisen auszuzeichnen und diese am 
Stand deutlich auszuweisen.
Die gezahlte Standgebühr ist nicht erstattungsfähig. Sollten Sie zur 
Veranstaltung verhindert sein besteht kein Anspruch auf Erstattung 
der Standgebühr. Ebenso besteht kein Rückerstattungsanspruch bei 
Ausfall der Veranstaltung durch höhere Gewalt.

Angebot: Im Sinne einer spezifischen inhaltlichen Ausrichtung des 
Bergfestes behält sich der Veranstalter die Auswahl der Bewerber 
entsprechend ihres Angebots vor. Der Verkauf / Verlosung / Abgabe 
gegen Spende von Speisen und Getränken ist an den Ständen verbo-
ten. Sondergenehmigungen können vom Veranstalter erteilt werden.
Glücksspiele jeglicher Art sowie religiöse „Werbung“ sind un-
tersagt.

Stand: Die angegebenen Standgebühren beziehen sich auf drei 
laufende Meter. Größere Stände ziehen entsprechende weitere Ge-
bühren nach sich und müssen gesondert angemeldet werden. Die 
Standplatzvergabe erfolgt im Vorfeld durch Vergabe eines Stand-
plans durch die Stadt Landsberg und in Ausnahmefällen vor Ort 
durch einen Verantwortlichen der Stadt Landsberg.

Auf-/Abbau: Der Aufbau erfolgt ab Mittwoch, dem 14.08.2023 von 
jeweils 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Sofern Sie mit dem Auto anreisen 
beachten Sie, dass das Gelände nur eingeschränkt mit PKW befahren 
werden kann. Der reguläre Abbau findet Montag, den 21.08.2023 
ab 08:00 Uhr statt. Eine Ausnahme bildet z.B. einsetzender Regen.

Ordnung / Sauberkeit / Sicherheit: Der Standplatz ist sauber zu 
hinterlassen und der Müll ist mitzunehmen bzw. in dem bereitgestell-
ten Container zu entsorgen (kein Glas, Sondermüll). Für zurückgelas-
sene Waren / Gegenstände / Müll können die Kosten der Beseitigung 
den Standplatzanmelder in Rechnung gestellt werden. Jeder Stand-
betreiber ist angehalten den Besuchern ein Abfallbehältnis (Müllei-
mer, Müllbeutel, o.ä.) an seinem Standplatz zur Müllentsorgung zur 
Verfügung zu stellen.

Wichtig: Bitte tragen Sie dazu bei, dass Unfälle vermieden wer-
den. Bei Problemen und Unfällen ist unverzüglich der Veranstalter 
zu informieren, bei Unfällen ebenso der Sanitäter vor Ort. Haftungs-
ausschluss des Veranstalters: Bei Ausfall der Veranstaltung - aus 
welchen Gründen auch immer - übernimmt der Veranstalter keine 
Haftung für evtl. entstandene Kosten. Der Veranstalter haftet NICHT 
für Personenschäden an Ausstellern, Besuchern und sonstigen an 
der Veranstaltung Mitwirkenden sowie NICHT im Falle grober Fahrläs-
sigkeit und Vorsatz. Gleiches gilt für Sach- oder Vermögensschäden. 
Der Veranstalter haftet ferner NICHT für die Echtheit und die Qualität 
der angebotenen Waren.

Gültigkeit: Mit der Anmeldung zum Bergfest und einer Standfläche 
erklärt sich der Anbieter mit allen, in dieser Anmeldung angeführten 
Regeln und Vorschriften, einverstanden.

Zuwiderhandlung: Bei Zuwiderhandlung und Nichtbefolgen von 
Anweisungen des Veranstalters, Nichteinhaltung der oben genannten 
Punkte sowie bei Angeboten, die den geltenden Gesetzen widerspre-
chen, behält sich der Veranstalter vor, von seinem Hausrecht Gebrauch 
zu machen und einen Veranstaltungsausschluss zu veranlassen.

Tobias Halfpap
Bürgermeister der Stadt Landsberg
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Stadt Landsberg Frau Schröter 

06188 Landsberg 

 s.schroeter@stadt-landsberg.de 

  034602 249 47 

1. Teammitglied Vor- und Nachname: 

 

 

 

2. Teammitglied Vor- und Nachname: 

 

 

 

3. Teammitglied Vor- und Nachname: 

 

 

 

Nach dreijähriger Zwangspause geht es endlich wieder in die Startlöcher.  

3 Mann, ein Fass, ein Berg  auf 1,1 km Strecke rund um den Landsberger Kapellenberg gilt 

es Höhe und steile Abstiege sowie felsige Unebenheiten zu überwinden. 

 
Telefon . .  

Rund um den Landsberger Kapellenberg 
werden wieder die Fässer gerollt. Beim 
Landsberger Fassrollen geht es über unebenes 

Landsberger DJ´s legen auf, für Landberger 
und starten das Festwochende mit einem DJ 
Contest. Seid dabei und kürt den besten DJ. 

Terrain. Mutige Mannschaften 
kämpfen auf der 1,1 km langen 
Strecke rund um den Berg 
gegen die Stoppuhr. Sportliche 
Männer- und Damenteams 
können sich jetzt für Samstag, 
den 19.08.2023 anmelden.  Der 
erste Statschuss fällt um 14:00 
Uhr. Den schnellsten Frauen 
kllll       

Am Samstagabend lockt die 
Liveband "Schmidteinander" 
zum tanzen in die Felsenbühne. 
Ein Highlight bildet eine LED 
Dance & Drum Show. Der dritte 
und letzte Festtag steht unter 
dem Motto Familiensonntag. 
Hier gibt es für alle freien 
Eintritt im Landsberger Freibad.  

 
 

und Männern winken attraktive Teampreise, 
gesponsert von der Volkabank Halle Saale 
eG. Wer sich als Männer- oder Frauenteam 
dieser Herausforderung stellen möchte, 
meldet sich bis zum 14.08.2023 um 08.00 Uhr 
unter Angabe der Teilnehmer, schritlich  und 
namentlich bei der Stadt Landsberg an. Wir 
starten das Bergfestwochenende am Freitag, 
dem 18.08.2023 um 19.00 Uhr mit                

 
 

Vereine und ortsansässige Firmen bieten euch 
tolle Stände zum entdecken. Natürlich darf 
auch das traditionelle Frühshoppen mit 
Schalmei Kapelle und musikalischer 
Umrahmung der Randfichten nicht fehlen. 
Auf die Kleinsten wartet Jack Sparrow mit 
einer piratenstarken Show. Hüpfeburg, 
Karussell und Kinderschminken lässt die 
Kinderherzen höher schlagen. Wir freuen uns 
auf EUCH. 
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Baugrunduntersuchung
Erste orientierende Baugrunduntersuchungen haben bereits in 2021 
im Trassenkorridor stattgefunden. Weiterführende Baugrunduntersu-
chungen werden derzeit geplant und in 2023/24 ausgeführt. Diese 
Baugrunduntersuchungen dienen dazu, für die Verlegung der Erd-
kabel in offener Grabenbauweise sowie in Bereichen, in denen eine 
Unterbohrung durchgeführt werden muss oder in Betracht kommt, 
genaue Kenntnisse über die Bodenbeschaffenheit zu erhalten. Auf 
diese Weise erhält 50Hertz ein aussagekräftiges Bodenprofil und 
kann die bodenmechanischen Eigenschaften in seine Planungen ein-
beziehen.

Inanspruchnahmen
50Hertz beabsichtigt, auf den in der Flurstücksliste (Anlage 1) be-
nannten Flächen Voruntersuchungen durchzuführen:

Zeitraum
Die Maßnahmen zu den Voruntersuchungen beginnen voraussichtlich 
ab 25.05.2023 und enden spätestens am 31.03.2024. Der zeitli-
che Ablauf der Maßnahmen hängt von äußeren Umständen ab, zum 
Beispiel von örtlichen Gegebenheiten sowie den Boden- und Witte-
rungsverhältnissen. Die weiterführenden Baugrunduntersuchungen 
werden zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt.

Beauftragte Firmen
Die Voruntersuchungen erfolgen im Auftrag von 50Hertz und in Ab-
stimmung mit dem zuständigen Landesamt für Archäologie, sowie 
durch die beauftragten Firmen ARGE SOL TRASSIERUNG NORD GbR, 
mit den beteiligten Firmen ARCADIS Germany GmbH und G.U.B In-
genieur AG und Schollenberger GmbH sowie weiteren beauftragten 
Drittunternehmern. Änderungen bei den ausführenden Firmen blei-
ben ausdrücklich vorbehalten.

C. Gesetzesgrundlage
Die Berechtigung zur Durchführung der Voruntersuchungen und Kar-
tierungen/faunistischen Sonderuntersuchungen ergibt sich aus § 44 
Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG). Eigentü-
mer, Pächter und sonstige Nutzungsberechtigte werden hiermit 
gem. § 44 Absatz 2 EnWG mit einer ortsüblichen Bekanntmachung 
über die Voruntersuchungen und Kartierungen/faunistischen Sonder-
untersuchungen informiert.

D. Ansprechpartner/-in für Ihre Fragen
Für Ihre Fragen und Mitteilungen stehen wir gerne zur Verfügung. 
Bitte wenden Sie sich hierzu an Herrn Axel Happe, T: +49 (0)30 
5150-3414, E-Mail: Axel.Happe@50hertz.com.

Anlage 1 Flurstücksliste (Voruntersuchung)
Zeitraum der Voruntersuchungen
25.05.2023 - 31.03.2024
Gemeinde Gemarkung Flur Flurstück
Landsberg, 
Stadt

Oppin 7 1, 12/3, 2, 3, 4, 5, 61/7, 67/11, 
88/9, 9

Landsberg, 
Stadt

Oppin 5 1/8, 123/31, 177/31, 180/31, 
313/63, 34, 35, 358/65, 409, 
410, 411, 419, 421, 423, 443, 
451, 456, 457, 475, 483, 507, 
513, 514, 515, 517, 519, 520, 
521, 525, 539, 540, 543, 559, 
560

Landsberg, 
Stadt

Oppin 3 116/177, 116/178, 116/186, 
116/187, 116/188, 116/202, 
116/203, 116/204, 116/205, 
116/207, 132, 136/1, 136/10, 
136/11, 136/12, 136/13, 
136/14, 136/15, 136/16, 
136/4, 136/5, 136/6, 136/7, 
136/8, 136/9, 283/86, 569/87, 
804, 906, 909, 98/386, 98/86, 
98/87, 98/88, 98/90, 98/92, 
98/93, 98/94, 98/95

Information zur Durchführung von  
Voruntersuchungen für das  
Projekt SuedOstLink in Landsberg, Stadt

A. Vorhaben
Das Projekt SuedOstLink ist eine geplante Leitung zur Höchstspan-
nungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ). Sie verbindet den Netzver-
knüpfungspunkt Wolmirstedt bei Magdeburg mit dem Netzverknüp-
fungspunkt Isar bei Landshut. Vorhabenträger für den nördlichen 
Teil des Projekts ist die 50Hertz Transmission GmbH (im Folgenden 
„50Hertz“).
Der SuedOstLink besteht aus zwei im Bundesbedarfsplangesetz (BB-
PlG) vom 02.06.2021 genannten Vorhaben Nr. 5 und Nr. 5a. Der 
Abschnitt A2 des SuedOstLinks führt auf rund 90 Kilometern durch 
Sachsen-Anhalt, beginnend Höhe Könnern im Salzlandkreis bis nörd-
lich von Eisenberg in Thüringen.
Vorhaben 5 befindet sich seit Frühjahr 2020 mit allen Abschnitten 
im formellen Genehmigungsverfahren, der sogenannten Planfeststel-
lung. Die Anträge auf Durchführung der Planfeststellungsverfahren 
für Vorhaben 5a wurden 2022 bei der Bundesnetzagentur einge-
reicht. Einen Überblick zum Projekt SuedOstLink finden Sie auf unse-
ren Internetseiten unter
www.50hertz.com/suedostlink

B. Voruntersuchungen
Als Vorhabenträger für die Abschnitte A1, A2 und B des Projekts  
SuedOstLink muss von 50Hertz im Rahmen des Genehmigungsver-
fahrens der Trassenverlauf für bauvorbereitenden Voruntersuchun-
gen im Bereich von Landsberg, Stadt untersucht werden.

Archäologische Voruntersuchungen in Sachsen-Anhalt
Im Trassenverlauf des SüdOstLinks sind, um dem Denkmalschutz 
gerecht zu werden, in einem ersten Schritt archäologische Prospek-
tionen notwendig. Diese umfassen die Kabeltrasse und die technisch 
notwendigen Baunebenflächen, auf denen im Zuge der Bauausfüh-
rung ein Abtrag von Oberboden erforderlich ist. Von der Gesamt-
fläche abhängig werden Streifen geöffnet, um das Vorhandensein, 
die Anzahl, den Erhaltungszustand und die Zeitstellung von Boden-
denkmalen festzustellen. Im Falle des Auffindens relevanter Befunde, 
die durch das entsprechende Landesamt kartiert werden, wird im 
Anschluss eine Ausgrabung durchgeführt.
Während dieser werden in einem zweiten, zeitversetzten Schritt in-
nerhalb des Arbeitsstreifens alle Befunde ausgegraben und doku-
mentiert. Im Zeitraum der Prospektion und der Grabung sind Archäo-
logen des zuständigen Landesamtes vor Ort, um die erforderlichen 
archäologischen Arbeiten durchzuführen.
Die Öffnung der Flächen erfolgt mittels 25-t-Kettenbagger mit glat-
tem Böschungshobel. Zusätzlich kann ein kleineres Grabungsgerät 
zum Einsatz kommen. Der Oberboden wird gemäß Bodenschutz-
konzept von 50Hertz abgenommen und separat innerhalb des Ar-
beitsstreifens deponiert. Eventuell anfallender Aushub von B-Böden 
wird getrennt gelagert und im Anschluss an die Arbeiten fachgerecht 
wieder eingebaut. Sämtliche genutzten Maschinen und Fahrzeuge 
bewegen sich innerhalb des Arbeitsstreifens.

Herstellung von Kampfmittelfreiheit
Entlang der geplanten Leitungstrasse sind Kampfmittelverdachtsflä-
chen ermittelt worden.
Im Ergebnis wurde ein Räumkonzept erstellt, das den Bedarf der 
Kampfmittelräumung flächenkonkret beschreibt. Das Räumkonzept 
definiert Maßnahmen, die zur Verhütung von Schäden durch Kampf-
mittel bei den Bauarbeiten sowie für die sichere Nutzung der geplan-
ten Trasse erforderlich sind. Mit dem Sondieren, Freilegen, Identi-
fizieren und Bergen von Kampfmitteln hat 50Hertz entsprechende 
Fachfirmen beauftragt. Die Kampfmittelbeseitigung selbst erfolgt 
durch staatliche Stellen mittels Entschärfung, Sprengung und sonsti-
ge Vernichtung von Kampfmitteln.
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• der Fortschreibung des Bewirtschaftungsplans und des Maßnah-
menprogramms (Bewirtschaftungszyklus 2022 bis 2027) für die 
Flussgebietseinheit Elbe (hier: Grundwasserkörper Großraum 
Leipzig).

Damit liegen nun folgende Unterlagen vor, die die Flughafen Leipzig/
Halle GmbH zur Beschreibung ihres Vorhabens und der damit verbun-
denen Auswirkungen vorgelegt hat:

Ordner
Nr.

Bezeichnung der Unterlage

1 Antragsschreiben vom 12.08.2020 mit Übersichtsplan und 
Erläuterungen DHL zur Standortentwicklung;
Änderungsantrag vom 04.05.2023;
Luftverkehrsprognose, mit Ergänzung zu COVID-19-Auswir-
kungen;
Flugbetriebsflächen: Erläuterungsbericht, Lagepläne Roll-
wege und Vorfeld, Höhenverbundpläne, Regelquerschnitt 
Rollwege;
Hochbauliche Anlagen: Erläuterungsbericht und Pläne;
Bauwerksverzeichnis und -plan (aktualisierte Fassung);
Verkehrsplanerische Untersuchung Straße, mit Ergänzung;
Abwicklung der Baumaßnahmen: Erläuterungen und Lage-
pläne;
Untersuchungsbericht Oberboden (mit Anlagen).

2 Landschaftspflegerische Begleitplanung (aktualisierte Fas-
sung):
• Bestands- und Konfliktplan
• Übersichtslageplan
• Lagepläne der geplanten Maßnahmen (im und west-

lich des Flughafengeländes, östlich Beuditz, nord-
westlich Freiroda, nördlich Radefeld, südwestlich, 
nordwestlich und östlich Gerbisdorf, ehemalige 
Ortslage Kursdorf und östlich angrenzender Bereich, 
westlich Papitz, in Kleingartenanlage Bergstraße in 
Schkeuditz sowie westlich der Radefelder Allee)

• Unterlagen zu Erstaufforstungsmaßnahmen des 
Staatsbetriebes Sachsenforst (erweiterte Flächen 
in den Gemarkungen Wermsdorf und Naunhof; neue 
Maßnahme in der Gemarkung Colditz).

3 Entwässerung Vorfeld- und Gebäudeflächen und Rollwege 
(aktualisierte Fassung):
• Erläuterungsberichte mit diversen Anlagen
• Oberflächen- und Schmutzwasserentsorgung (La-

geplan Strangschema, Längsschnitte Vorfeld- und 
Bahnflächensammler, Bauwerkspläne, Grundrisse 
und Schnitte).

4 Grunderwerb (aktualisierte Pläne und Verzeichnis).

Umweltauswirkungsbezogene Unterlagen (einschließlich Schutzgut 
Mensch):

Ordner
Nr.

Bezeichnung der Unterlage

4 Fachgutachten Wasserrahmenrichtlinie, mit Ergänzung;
Luftschadstoff- und Geruchsprognose, mit Ergänzungen 
zur Geruchsprognose;
Auswirkungen geänderter Abflugverfahren auf die Luft-
schadstoffimmissionen;
Lichttechnische Untersuchung.

5 Fluglärmprognosen (Bericht mit Mengengerüsten, Karten 
mit Isophonendarstellungen, Berechnungsergebnisse für 
Immissionsorte):
• Prognose vom 31.07.2020, mit Isophonendarstellung 

Ist-Situation 2018
• Aktualisierte Prognose vom 15.03.2023, mit Isophonen-

darstellungen Prognose-Nullfall und Planfall 2032 (unter 
Berücksichtigung modifizierter Abflugverfahren);

Ermittlung der durch Fluglärm Betroffenen und der beson-
ders schutzbedürftigen Einrichtungen, mit Tabellen und Iso-
phonendarstellungen.

Landsberg, 
Stadt

Oppin 6 135, 75/11, 83/2, 84/2, 85/2

Landsberg, 
Stadt

Oppin 2 63/1, 63/2, 63/4, 63/5, 72

Landsberg, 
Stadt

Braschwitz 4 180/65, 181/66, 201/49, 
239/69, 240/69, 241/69, 
258/70, 259/70, 296/55, 
297/63, 298/68, 56, 62, 71, 
386, 84/6

Landsberg, 
Stadt

Braschwitz 1 21/3, 21/4, 22/1, 22/13, 
22/14, 22/15, 22/16, 22/17, 
22/18, 22/2, 22/22, 97, 336

Landsberg, 
Stadt

Braschwitz 2 468

Bekanntmachung

Planfeststellungsverfahren für das Vorhaben  
„Ausbau des Verkehrsflughafens Leipzig/Halle, Start- 
und Landebahn Süd mit Vorfeld“ 15. Planänderung

1. Tektur

Die Flughafen Leipzig/Halle GmbH hat für das am 12. August 2020 
zur Planfeststellung beantragte Vorhaben „Ausbau des Verkehrs-
flughafens Leipzig/Halle, Start- und Landebahn Süd mit Vorfeld,  
15. Planänderung“, für das gemäß § 7 Abs. 3 UVPG eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung durchgeführt wird, mit Schreiben vom 4. Mai 
2023 eine Änderung einzelner Pläne (Tektur) beantragt.

Die Tektur umfasst im Wesentlichen folgende Sachverhalte:
• Maßnahmen an zu ändernden Leitungen Dritter
• Reduzierung der Fläche für die Oberboden-Zwischenlagerung 

westlich der Staatsstraße 8 (Radefelder Allee)
• Entfallen der landschaftspflegerischen Maßnahme A53 und der 

Artenschutzmaßnahmen C03 und C06 westlich Freiroda
• Neuplanung der landschaftspflegerischen Maßnahme A53 und 

der Artenschutzmaßnahme C07 östlich Gerbisdorf
• Entfallen des artenschutzrechtlichen Zwecks Förderung der Feld-

lerche bei der landschaftspflegerischen Maßnahme A49 westlich 
der Staatsstraße 8 (Radefelder Allee)

• Neuplanung der Artenschutzmaßnahmen C08, C09 und C10 
nordwestlich und südwestlich Gerbisdorf

• Erweiterung der Erstaufforstungsflächen in den Gemarkungen 
Wermsdorf und Naunhof (Ökokonto Staatsbetrieb Sachsenforst)

• Neue Erstaufforstungsfläche in der Gemarkung Colditz (Ökokon-
to Staatsbetrieb Sachsenforst)

• Änderung von Anlagen der Abwasserbeseitigung und Entwässe-
rung im Flughafengelände

• Änderung der Grunderwerbsunterlagen im Hinblick auf die geän-
derten landschaftspflegerischen Maßnahmen und Artenschutz-
maßnahmen.

Von den vorgenannten Änderungen der landschaftspflegerischen 
und artenschutzrechtlichen Maßnahmen sind Flurstücke in der Stadt 
Schkeuditz (Gemarkungen Freiroda und Gerbisdorf) und in der Stadt 
Leipzig (Gemarkung Lützschena) unmittelbar betroffen.

Darüber hinaus hat der Vorhabenträger die nach § 19 Abs. 2 UVPG 
auszulegenden Unterlagen ergänzt um Unterlagen zu
• den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Luftverkehrs-

prognose
• der mit Wirkung zum 26. Januar 2023 durch das Bundesaufsicht-

samt für Flugsicherung verfügte Änderung von Abflugverfahren
• Angaben zur Anzahl der durch Fluglärm Betroffenen und der be-

sonders schutzbedürftigen Einrichtungen
• den durch die Flugzeugenteisung verursachten Lärmemissionen
• den durch das Vorhaben verursachten Lichtimmissionen
• den Auswirkungen des Vorhabens auf die Treibhausgasemissio-

nen
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4. September 2023 - bei der Landesdirektion Sachsen (Post-
anschrift: Landesdirektion Sachsen, 09105 Chemnitz) oder der 
Dienststelle in Leipzig, Braustraße 2, 04107 Leipzig, bzw. bei 
der Stadtverwaltung Landsberg, Köthener Straße 2, 06188 
Landsberg, Einwendungen gegen den Plan schriftlich oder zur 
Niederschrift erheben bzw. sich äußern.
Einwendungen können auch elektronisch, aber nur mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur unter der E-Mail-Adresse 
post@lds.sachsen.de erhoben werden; Einwendungen, die nur 
elektronisch übermittelt werden (z. B. E-Mail ohne qualifizierte 
elektronische Signatur), sind unwirksam und bleiben daher un-
berücksichtigt.
Bei der Abgabe schriftlicher Einwendungen ist zu beachten, 
dass sie nur berücksichtigt werden können, wenn sie den voll-
ständigen Vor- und Nachnamen sowie die vollständige Adresse 
in lesbarer Form und die Unterschrift(en) enthalten und innerhalb 
der Frist erfolgen.
Das Erfordernis der vollständigen Namensangaben gilt auch 
und im Besonderen für Familien, die gemeinsam eine Einwen-
dung verfassen: Es sind die Namen aller Familienmitglieder, für 
die die Einwendung gelten soll, leserlich anzugeben und von 
allen unterschriftsberechtigten Familienmitgliedern selbst zu 
unterzeichnen.
Bei Einwendungen bzw. Äußerungen, die von mehr als 50 Per-
sonen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form verviel-
fältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige 
Eingaben), ist auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite 
ein Unterzeichner mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter der 
übrigen Unterzeichner zu bezeichnen. Anderenfalls können diese 
Einwendungen unberücksichtigt bleiben (§ 17 Abs. 2 VwVfG).
Eingangsbestätigungen werden nicht erteilt.
Die Einwendung muss den geltend gemachten Belang und das 
Maß seiner Beeinträchtigung erkennen lassen.
Nach Ablauf dieser Frist sind für das Verwaltungsverfahren über 
die Zulässigkeit des Vorhabens alle Äußerungen, die nicht auf 
besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, ausgeschlossen.
Die Einwendungsfrist gilt auch für solche Einwendungen, die 
sich nicht auf die Umweltauswirkungen des Vorhabens bezie-
hen.
Alle bislang frist- und formgerecht erhobenen Einwendungen 
bleiben wirksam. Es besteht daher keine Notwendigkeit, bereits 
erhobene Einwendungen nochmals zu erheben.

2. Vereinigungen, die aufgrund einer Anerkennung nach anderen 
Rechtsvorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe nach der Verwal-
tungsgerichtsordnung gegen den Planfeststellungsbeschluss 
einzulegen, werden hiermit entsprechend von der Auslegung 
des Plans benachrichtigt. Ihre Einwendungen und Stellungnah-
men sind ebenfalls innerhalb der in der Nr. 1 genannten Frist 
bei den in dieser Bekanntmachung bezeichneten Stellen abzu-
geben.

3. Die Planfeststellungsbehörde kann auf eine Erörterung der 
rechtzeitig erhobenen Stellungnahmen und Einwendungen ver-
zichten (§ 10 Abs. 2 Nr. 2 LuftVG).
Findet ein Erörterungstermin statt, wird dieser öffentlich be-
kannt gemacht. Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist 
möglich. Die Bevollmächtigung ist durch eine schriftliche Voll-
macht nachzuweisen, die zu den Akten der Planfeststellungs-
behörde zu geben ist. Bei Nichtteilnahme eines Beteiligten am 
Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt werden. Das 
Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des Erörterungstermins 
beendet.

Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.
4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Ein-

wendungen oder Abgabe von Stellungnahmen, Teilnahme am 
Erörterungstermin oder die Vertreterbestellung entstehende 
Kosten werden nicht erstattet.

5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Plan-
feststellung dem Grunde nach zu entscheiden ist, werden nicht 
in dem Erörterungstermin, sondern in einem gesonderten Ent-
schädigungsverfahren behandelt.

6 Aktualisierung der Datenerfassungssysteme (Validierung, 
Berichte zur Erstellung der Datenerfassungssysteme, Dar-
stellungen der An- und Abflugstrecken, Platzrunden, Hub-
schrauberstrecken, Rollwege und Ersatzpositionen);
Aktualisierte Datenerfassung für Prognose-Nullfall 2032

7 Aktualisierte Datenerfassung für Planfall 2032
8 Aktualisiertes Bodenlärmgutachten;

Gesamtlärmgutachten, mit Anlagen;
Baulärm- und Erschütterungsprognose;
Aktualisierter Bericht zur Umweltverträglichkeitsuntersu-
chung (mit Karten Untersuchungsraum);
Gutachten zu lokalklimatischen Auswirkungen;
Ermittlung der vorhabenbedingten Treibhausgasemissio-
nen der innerdeutschen Flugbewegungen;
Ermittlung der vorhabenbedingten Treibhausgasemissio-
nen im Nahbereich des Flughafens;
Ermittlung der vorhabenbedingten Treibhausgasemissio-
nen des Tief- und Hochbaus;
Einfluss der vorhabenbedingten Landnutzungsänderung auf 
die Treibhausgasemissionen;
Zusammenfassende Darstellung der vorhabenbedingten 
Treibhausgasemissionen und Einfluss auf die Erreichung 
der Klimaziele.

9 Erläuterungsbericht (aktualisierte Fassung) zum Land-
schaftspflegerischen Begleitplan (mit Biotoptypenkartierun-
gen, faunistischen Erfassungen, Eingriffs-Ausgleichs-Bilan-
zierung, aktualisierten Maßnahmenblättern für die einzelnen 
Maßnahmen, Übersichtsplan, Tabelle Flächenübersicht, ak-
tualisierte Beschreibung der Erstaufforstungsmaßnahmen 
des Staatsbetriebes Sachsenforst);
Artenschutzfachbeitrag (mit Karten);
Verträglichkeitsstudien zu Vogelschutzgebieten (Agrar-
raum und Bergbaufolgelandschaft bei Delitzsch, Leipziger 
Auwald, Saale-Elster-Aue südlich Halle) und FFH-Gebieten 
(Brösen Glesien und Tannenwald, Leipziger Auensystem, 
Elster-Luppe-Aue).

Im Rahmen der Ergänzung der auszulegenden Unterlagen werden 
außerdem die bisher vorliegenden, möglicherweise entscheidungs-
erheblichen Berichte und Empfehlungen (Stellungnahmen und Äuße-
rungen verfahrensbeteiligter Behörden, Umwelt- und Naturschutzver-
einigungen, sowie im Auftrag Dritter erstellte zusätzliche Gutachten) 
zur Unterrichtung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht:
Ordner
Nr.

Bezeichnung der Unterlage

10 Stellungnahmen und Äußerungen von Behörden, Umwelt- 
und Naturschutzvereinigungen und sonstigen Stellen im 
Rahmen des bisherigen Verfahrens;
Lärmmedizinisches Gutachten der Universität Mainz (Zent-
rum für Kardiologie).

Die vorgenannten ursprünglichen, geänderten oder ergänzten Plan-
unterlagen, Berichte und Empfehlungen liegen in der Zeit vom

5. Juni 2023 bis 4. Juli 2023
in den Stadtverwaltung Landsberg, Einwohnermeldeamt, Köthener 
Straße 28, 06188 Landsberg zu den Öffnungszeiten siehe Seite 2, 
Bügerservice zur allgemeinen Einsichtnahme aus.
Ergänzend wird auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme in die Unterla-
gen während des vorgenannten Zeitraums im Internet unter 
https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung in der Rubrik „Infra-
struktur ➤ Luftverkehr“ verwiesen. Der Inhalt der vorliegenden Be-
kanntmachung nach § 19 Abs. 1 UVPG und der nach § 19 Abs. 2 
UVPG auszulegenden Unterlagen werden außerdem im UVP-Portal 
unter https://uvp-verbund.de/ zugänglich gemacht. Das UVP-Portal 
entspricht den Anforderungen des § 27a VwVfG. Maßgeblich ist je-
doch der Inhalt der zur Einsicht ausgelegten Unterlagen.
1. Jeder, dessen Belange durch das geänderte Vorhaben erstma-

lig oder anders berührt werden, kann innerhalb von zwei Mona-
ten nach Ablauf der Auslegungsfrist - also bis einschließlich
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6. Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Ab-
schluss des Anhörungsverfahrens durch die Planfeststellungs-
behörde (Landesdirektion Sachsen) entschieden. Die Zustellung 
der Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) an die Einwen-
der und diejenigen, die eine Stellungnahme abgegeben haben, 
kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn 
mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.

7. Vom Beginn der Auslegung des Plans am 16. November 2020 
bzw. des geänderten Plans ab dem 5. Juni 2023 gilt eine Verän-
derungssperre nach § 8a Abs. 1 LuftVG; d.h. auf den vom Plan 
betroffenen Flächen dürfen wesentlich wertsteigernde oder 
die geplanten Baumaßnahmen erheblich erschwerende Verän-
derungen nicht vorgenommen werden. Veränderungen, die in 
rechtlich zulässiger Weise vorher begonnen worden sind, Unter-
haltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten 
Nutzung werden davon nicht berührt. Darüber hinaus steht ab 
diesem Zeitpunkt dem Unternehmer (Flughafen Leipzig/Halle 
GmbH) ein Vorkaufsrecht an den vom Plan betroffenen Flächen 
zu (§ 8a Abs. 3 LuftVG).

8. Da für das Vorhaben eine UVP durchgeführt wird, wird darauf 
hingewiesen,
a. dass die für das Verfahren und die für die Entscheidung 

über die Zulässigkeit des Vorhabens zuständige Behörde 
die Landesdirektion Sachsen ist,

b. dass über die Zulässigkeit des Vorhabens durch Planfest-
stellungsbeschluss entschieden werden wird,

c. dass mit den zugänglich gemachten Planunterlagen ein 
UVP-Bericht nach § 16 UVPG vorgelegt wurde,

d. dass der Behörde zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren ent-
scheidungserheblichen Berichte und Empfehlungen vorliegen,

e. dass die Anhörung zu den zugänglich gemachten Planun-
terlagen, Berichten und Empfehlungen auch die Einbezie-
hung der Öffentlichkeit zu den Umweltauswirkungen des 
Vorhabens gemäß § 18 UVPG ist,

f. dass künftig bei der Landesdirektion Sachsen eingehende 
weitere Informationen zu dem Vorhaben, unter anderem 
Stellungnahmen der anerkannten Umwelt- und Naturschutz-
vereinigungen, nach den gesetzlichen Bestimmungen über 
den Zugang zu Umweltinformationen zugänglich sind.

Datenschutzhinweise gemäß Artikel 13 und 14 der Daten-
schutz-Grundverordnung
Bei der Abgabe von Stellungnahmen und Äußerungen oder der Er-
hebung von Einwendungen stellen Sie der Landesdirektion Sachsen 
Personen bezogene Daten zur Verfügung. Die Landesdirektion Sach-
sen erhebt solche Daten auch bei Meldebehörden, Grundbuchämtern 
und im Handelsregister. Diese Daten werden von der Landesdirektion 
Sachsen in Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß den geltenden Bestimmun-
gen zum Datenschutz verarbeitet. Die Daten werden der Vorhaben-
trägerin übermittelt. Die entsprechenden datenschutzrechtlichen Infor-
mationen nach Artikel 13 Abs. 1 und 2 sowie Artikel 14 Abs. 1 und 2 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), insbesondere welche Rechte 
Ihnen diesbezüglich zustehen, erfahren Sie unter dem folgenden Link: 
https://www.lds.sachsen.de/datenschutz (-> Unterlagen -> Planfest-
stellungsverfahren Infrastruktur). Der behördliche Datenschutzbeauf-
tragte der Landesdirektion Sachsen ist wie folgt erreichbar: Daten-
schutzbeauftragter der Landesdirektion Sachsen, 09105 Chemnitz; 
E-Mail: datenschutz@lds.sachsen.de; Telefon: +49 371/532-0.

i. A. der Landesdirektion Sachsen

Stadtrat

Bekanntmachung der Einladung zur Sitzung des  
Stadtrates der Stadt Landsberg
Am Donnerstag, 25.05.2023, um 18.00 Uhr, findet im Bür-
gerhaus „Zur Sonne“, Sietzscher Ring 19, 06188 Landsberg OT 
Sietzsch, eine öffentliche Sitzung mit anschließender nichtöffentli-
cher Sitzung des Stadtrates Landsberg statt.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg.

Beschließende Ausschüsse

Bekanntmachung der Einladung zur Sitzung des 
Hauptausschusses der Stadt Landsberg
Am Dienstag, 09.05.2023, um 18.00 Uhr, findet im Bürgerhaus, 
Köthener Straße 1 A, 06188 Landsberg, eine öffentliche Sitzung des 
Hauptausschusses der Stadt Landsberg mit anschließender nichtöf-
fentlicher Sitzung statt.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg.

Bekanntmachung der Einladung zur Sitzung des 
Vergabeausschusses der Stadt Landsberg
Am Dienstag, 23.05.2023, um 17.00 Uhr, findet im Bürgerhaus, 
Köthener Straße 1 A, 06188 Landsberg, eine öffentliche Sitzung 
des Vergabeausschusses der Stadt Landsberg mit anschließender 
nichtöffentlicher Sitzung statt.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg.

Bekanntmachung der Einladung zur Sitzung des  
Bauausschusses der Stadt Landsberg
Am Dienstag, 23.05.2023, um 18.00 Uhr, findet im Bürger-
haus, Köthener Straße 1 A, 06188 Landsberg, eine öffentliche mit 
anschließender nichtöffentlicher Sitzung des Bauausschusses der 
Stadt Landsberg statt.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg

Beratende Ausschüsse

Bekanntmachung der Einladung zur Sitzung des  
Finanzausschusses der Stadt Landsberg
Am Mittwoch, 03.05.2023, um 18.00 Uhr, findet im Sportler-
heim, Bergstraße 20, 06188 Landsberg, eine öffentliche mit an-
schließender nichtöffentlicher Sitzung des Finanzausschusses der 
Stadt Landsberg statt.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg.

Bekanntmachung der Einladung zur Sitzung des  
Ausschusses für Ordnung, Verkehr, Natur und Umwelt 
der Stadt Landsberg
Am Donnerstag, 04.05.2023, um 18.00 Uhr, findet im findet im 
Sportlerheim, Bergstraße 20, 06188 Landsberg, eine öffentliche Sit-
zung mit anschließender nichtöffentlicher Sitzung des Ausschusses 
für Ordnung, Verkehr, Natur und Umwelt der Stadt Landsberg statt.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg.



Nichtamtlicher Teil - 10 - Nr. 5/2023

schaftsrates Peißen statt.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg.

Bekanntmachung der Einladung zur Sitzung des  
Ortschaftsrates Queis
Am Mittwoch, 10.05.2023, um 19.00 Uhr, findet im Gemeinde-
haus, Landsberg OT Queis, eine öffentliche mit anschließender nicht-
öffentlicher Sitzung des Ortschaftsrates Queis statt.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg.

Bekanntmachung der Einladung zur Sitzung des 
Ortschaftsrates Reußen
Am Mittwoch, 03.05.2023, um 18.00 Uhr, findet im Schulungs-
raum der Feuerwehr, Reideburger Str. 5, 06188 Landsberg OT 
Zwebendorf, eine öffentliche mit anschließender nichtöffentlicher 
Sitzung des Ortschaftsrates Reußen statt.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg.

Bekanntmachung der Einladung zur Sitzung des  
Ortschaftsrates Schwerz
Am Montag, 15.05.2023, um 19.00 Uhr, findet im Dorfge-
meinschaftshaus Schwerz, Hoffmannsplatz, 06188 Landsberg OT 
Schwerz, eine öffentliche mit anschließender nichtöffentlicher Sit-
zung des Ortschaftsrates Schwerz statt.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg.

Bekanntmachung der Einladung zur Sitzung des  
Ortschaftsrates Sietzsch
Am Montag, 22.05.2023, um 19.00 Uhr, findet im Gemeindehaus 
„Zur Sonne“, Sietzscher Ring 19, 06188 Landsberg OT Sietzsch, 
eine öffentliche mit anschließender nichtöffentlicher Sitzung des Ort-
schaftsrates Sietzsch statt.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg.

Bekanntmachung der Einladung zur Sitzung des  
Ortschaftsrates Spickendorf
Am Montag, 15.05.2023, um 18.00 Uhr, findet im Gemeindezen-
trum / Freiwillige Feuerwehr, Lange Straße 11, 06188 Landsberg 
OT Spickendorf eine öffentliche mit anschließender nichtöffentlicher 
Sitzung des Ortschaftsrates Spickendorf statt.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg.

Stadtrat

Bekanntmachung der Einladung zur Sitzung des  
Stadtrates der Stadt Landsberg
Am Donnerstag, 29.06.2023, um 18.00 Uhr, findet im Bür-
gerhaus „Zur Sonne“, Sietzscher Ring 19, 06188 Landsberg OT 
Sietzsch, eine öffentliche Sitzung mit anschließender nichtöffentli-
cher Sitzung des Stadtrates Landsberg statt.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg.

Beschließende Ausschüsse

Bekanntmachung der Einladung zur Sitzung des 
Hauptausschusses der Stadt Landsberg
Am Dienstag, 13.06.2023, um 18.00 Uhr, findet im Bürgerhaus, 
Köthener Straße 1 A, 06188 Landsberg, eine öffentliche Sitzung des 
Hauptausschusses der Stadt Landsberg mit anschließender nichtöf-
fentlicher Sitzung statt.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 

Bekanntmachung der Einladung zur Sitzung des  
Ausschusses für Kultur und Sport der Stadt Landsberg
Am Dienstag, 16.05.2023, um 18.00 Uhr, findet im Bürgerhaus, 
Köthener Straße 1 A, 06188 Landsberg, eine öffentliche mit an-
schließender nichtöffentlicher Sitzung des Ausschusses für Kultur 
und Sport der Stadt Landsberg statt.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg.

Bekanntmachung der Einladung zur Sitzung des 
Jugendbeirates der Stadt Landsberg
Am Montag, 15.05.2023, um 18.00 Uhr, findet im Bürgerhaus, 
Köthener Straße 1 A, 06188 Landsberg, eine öffentliche Sitzung des 
Jugendbeirates der Stadt Landsberg mit anschließender nichtöffent-
licher Sitzung statt.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg.

Ortschaftsräte

Bekanntmachung der Einladung zur Sitzung des  
Ortschaftsrates Braschwitz
Am Donnerstag, 11.05.2023, 19.00 Uhr, findet in der Alten Schu-
le, 06188 Landsberg OT Braschwitz, eine öffentliche mit anschließen-
der nichtöffentlicher Sitzung des Ortschaftsrates Braschwitz statt.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg.

Bekanntmachung der Einladung zur Sitzung des  
Ortschaftsrates Hohenthurm
Am Montag, 08.05.2023, um 18.00 Uhr, findet im Gemeindezen-
trum, Mölbitzer Weg 12a, Landsberg OT Hohenthurm, eine öffentli-
che mit anschließender nichtöffentlicher Sitzung des Ortschaftsrates 
Hohenthurm statt.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg.

Bekanntmachung der Einladung zur Sitzung des  
Ortschaftsrates Landsberg
Am Mittwoch, 10.05.2023, um 18.00 Uhr, findet im Gasthof „Gol-
dener Löwe“, 06188 Landsberg, eine öffentliche mit anschließender 
nichtöffentlicher Sitzung des Ortschaftsrates Landsberg statt.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg.

Bekanntmachung der Einladung zur Sitzung des  
Ortschaftsrates Niemberg
Am Mittwoch, 17.05.2023, um 19.00 Uhr, findet im Feuerwehr-
gebäude, An den Teichen 8, 06188 Landsberg OT Niemberg, eine 
öffentliche mit anschließender nichtöffentlicher Sitzung des Ort-
schaftsrates Niemberg statt.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg.

Bekanntmachung der Einladung zur Sitzung des  
Ortschaftsrates Oppin
Am Montag, 15.05.2023, um 18.00 Uhr, findet in der Feuer-
wehr Oppin, Dessauer Straße 2A, 06188 Landsberg OT Oppin, 
eine öffentliche mit anschließender nichtöffentlicher Sitzung des Ort-
schaftsrates Oppin statt.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg.

Bekanntmachung der Einladung zur Sitzung des  
Ortschaftsrates Peißen
Am Mittwoch, 10.05.2023, um 18.00 Uhr, findet im Versamm-
lungsraum des Gemeindezentrums, 06188 Landsberg OT Peißen, 
eine öffentliche mit anschließender nichtöffentlicher Sitzung des Ort-
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Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg.

Ortschaftsräte

Bekanntmachung der Einladung zur Sitzung des  
Ortschaftsrates Braschwitz
Am Donnerstag, 08.06.2023, 19.00 Uhr, findet in der Alten Schu-
le, 06188 Landsberg OT Braschwitz, eine öffentliche mit anschlie-
ßender nichtöffentlicher Sitzung des Ortschaftsrates Braschwitz 
statt.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg.

Bekanntmachung der Einladung zur Sitzung des  
Ortschaftsrates Hohenthurm
Am Montag, 12.06.2023, um 18.00 Uhr, findet im Gemeindezen-
trum, Mölbitzer Weg 12a, Landsberg OT Hohenthurm, eine öffentli-
che mit anschließender nichtöffentlicher Sitzung des Ortschaftsrates 
Hohenthurm statt.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg.

Bekanntmachung der Einladung zur Sitzung des  
Ortschaftsrates Landsberg
Am Mittwoch, 14.06.2023, um 18.00 Uhr, findet im Gasthof „Gol-
dener Löwe“, 06188 Landsberg, eine öffentliche mit anschließender 
nichtöffentlicher Sitzung des Ortschaftsrates Landsberg statt.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg.

Bekanntmachung der Einladung zur Sitzung des  
Ortschaftsrates Niemberg
Am Mittwoch, 21.06.2023, um 19.00 Uhr, findet im Feuerwehr-
gebäude, An den Teichen 8, 06188 Landsberg OT Niemberg, eine 
öffentliche mit anschließender nichtöffentlicher Sitzung des Ort-
schaftsrates Niemberg statt.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg.

Bekanntmachung der Einladung zur Sitzung des  
Ortschaftsrates Oppin
Am Montag, 12.06.2023, um 18.00 Uhr, findet in der Feuer-
wehr Oppin, Dessauer Straße 2A, 06188 Landsberg OT Oppin, 
eine öffentliche mit anschließender nichtöffentlicher Sitzung des Ort-
schaftsrates Oppin statt.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg.

Bekanntmachung der Einladung zur Sitzung des  
Ortschaftsrates Peißen
Am Mittwoch, 07.06.2023, um 18.00 Uhr, findet im Versamm-
lungsraum des Gemeindezentrums, 06188 Landsberg OT Peißen, 
eine öffentliche mit anschließender nichtöffentlicher Sitzung des Ort-
schaftsrates Peißen statt.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg.

Bekanntmachung der Einladung zur Sitzung des  
Ortschaftsrates Queis
Am Mittwoch, 14.06.2023, um 19.00 Uhr, findet im Gemeinde-
haus, Landsberg OT Queis, eine öffentliche mit anschließender nicht-
öffentlicher Sitzung des Ortschaftsrates Queis statt.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg.

Bekanntmachung der Einladung zur Sitzung des  
Ortschaftsrates Reußen
Am Mittwoch, 07.06.2023, um 18.00 Uhr, findet im Schulungs-
raum der Feuerwehr, Reideburger Str. 5, 06188 Landsberg OT 
Zwebendorf, eine öffentliche mit anschließender nichtöffentlicher 

Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg.

Bekanntmachung der Einladung zur Sitzung des 
Vergabeausschusses der Stadt Landsberg
Am Dienstag, 27.06.2023, um 17.00 Uhr, findet im Bürgerhaus, 
Köthener Straße 1 A, 06188 Landsberg, eine öffentliche Sitzung 
des Vergabeausschusses der Stadt Landsberg mit anschließender 
nichtöffentlicher Sitzung statt.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg.

Bekanntmachung der Einladung zur Sitzung des 
Bauausschusses der Stadt Landsberg
Am Dienstag, 27.06.2023, um 18.00 Uhr, findet im Bürger-
haus, Köthener Straße 1 A, 06188 Landsberg, eine öffentliche mit 
anschließender nichtöffentlicher Sitzung des Bauausschusses der 
Stadt Landsberg statt.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg

Beratende Ausschüsse

Bekanntmachung der Einladung zur Sitzung des  
Finanzausschusses der Stadt Landsberg
Der Termin war zum Redaktionsschluss noch nicht bekannt. Bitte 
informieren Sie sich auf der Homepage bzw. am Aushang der Ort-
schaft Queis bzw. am Verwaltungsgebäude der Stadt Landsberg.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg.

Bekanntmachung der Einladung zur Sitzung des  
Ausschusses für Ordnung, Verkehr, Natur und Umwelt 
der Stadt Landsberg
Am Donnerstag, 08.06.2023, um 18.00 Uhr, findet im findet im 
Sportlerheim, Bergstraße 20, 06188 Landsberg, eine öffentliche Sit-
zung mit anschließender nichtöffentlicher Sitzung des Ausschusses 
für Ordnung, Verkehr, Natur und Umwelt der Stadt Landsberg statt.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg.

Bekanntmachung der Einladung zur Sitzung des  
Ausschusses für Jugend, Schule und Soziales der 
Stadt Landsberg
Am Montag, 12.06.2023, um 18.00 Uhr, findet im Sportlerheim, 
Bergstraße 20, 06188 Landsberg, eine öffentliche Sitzung des Ju-
gend- und Sozialausschusses der Stadt Landsberg mit anschließen-
der nichtöffentlicher Sitzung statt.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg.

Bekanntmachung der Einladung zur Sitzung des  
Ausschusses für Kultur und Sport der Stadt Landsberg
Am Dienstag, 20.06.2023, um 18.00 Uhr, findet im Bürgerhaus, 
Köthener Straße 1 A, 06188 Landsberg, eine öffentliche mit an-
schließender nichtöffentlicher Sitzung des Ausschusses für Kultur 
und Sport der Stadt Landsberg statt.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg.

Bekanntmachung der Einladung zur Sitzung des  
Jugendbeirates der Stadt Landsberg
Am Montag, 19.06.2023, um 18.00 Uhr, findet im Bürgerhaus, 
Köthener Straße 1 A, 06188 Landsberg, eine öffentliche Sitzung des 
Jugendbeirates der Stadt Landsberg mit anschließender nichtöffent-
licher Sitzung statt.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
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Sitzung des Ortschaftsrates Reußen statt.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg.

Bekanntmachung der Einladung zur Sitzung des  
Ortschaftsrates Schwerz
Am Montag, 19.06.2023, um 19.00 Uhr, findet im Gebäude der 
FFW Schwerz-Dammendorf, Ernst-Thälmann-Straße, 06188 Lands-
berg OT Dammendorf, eine öffentliche mit anschließender nichtöf-
fentlicher Sitzung des Ortschaftsrates Schwerz statt.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg.

Bekanntmachung der Einladung zur Sitzung des  
Ortschaftsrates Sietzsch
Am Montag, 19.06.2023, um 19.00 Uhr, findet im Gemeindehaus 

„Zur Sonne“, Sietzscher Ring 19, 06188 Landsberg OT Sietzsch, 
eine öffentliche mit anschließender nichtöffentlicher Sitzung des Ort-
schaftsrates Sietzsch statt.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg.

Bekanntmachung der Einladung zur Sitzung des  
Ortschaftsrates Spickendorf
Am Montag, 19.06.2023, um 18.00 Uhr, findet im Gemeindezen-
trum / Freiwillige Feuerwehr, Lange Straße 11, 06188 Landsberg 
OT Spickendorf eine öffentliche mit anschließender nichtöffentlicher 
Sitzung des Ortschaftsrates Spickendorf statt.
Die Tagesordnung der Sitzung entnehmen Sie bitte 7 Tage vor der 
Sitzung der Homepage der Stadt Landsberg.

Kiesseen sind keine Badegewässer!!!          
LEBENSGEFAHR!! 
 
Hiermit wird darauf hingewiesen, dass das unbefugte 
Betreten und Befahren des gesamten 
Betriebsgeländes sowie das Baden im Gewässer des  
Kieswerkes Landsberg  VERBOTEN sind. 
 
Im Kieswerk drohen vielfältige Gefahren für Leib und 
Leben – u.a.  Absturz- und Verschüttungsgefahren -, 
die für Betriebsfremde nicht abschätzbar sind. 
 
Bei Zuwiderhandlungen wird vom Hausrecht 
Gebrauch gemacht. 
 
Geschäftsleitung  
Mitteldeutsche Baustoffe GmbH 
06193 Petersberg OT Sennewitz 

 

 

Kurznachrichten aus der Bibliothek
Seit einigen Monaten öffnet die 
Bibliothek an jedem letzten Sams-
tag des Monats: von 10.00 bis  
14.00 Uhr. Das Angebot wird gut 
angenommen und wir freuen uns 
über weitere Besucher.
Derzeit laufen in der Bibliothek ver-
schiedene Projekte. Über die För-
derung „Gemeinsam Digital“ neh-
men Kinder und Jugendliche aus 
Landsberger Schulen an dem Pro-
jekt „MineLandsberg“ teil. Es ist 
eine Fortsetzung eines Minecraft-
Projektes aus dem Jahr 2020, in 
dem die Stand Landsberg neu ge-

baut und erfunden wird. Zu der Ab-
schlusspräsentation am Samstag, 
dem 24. Juni laden wir ab 14 Uhr 
in die Bibliothek ein.
Das Projekt „Landsberger Kinder-
hörbücher“ läuft zeitgleich und 
begeistert Kinder, die gern Ge-
schichten schreiben und selbst 
illustrieren. Die fertigen Geschich-
ten werden als Podcast eingespro-
chen.

Landsberger Kinderhörbücher

Der Verein der Freunde und Förderer der Stadt- und Schul-
bibliothek Landsberg kann in diesem Jahr auf ein 20-jähriges Be-
stehen zurückblicken. Am 16. September wird dies groß gefeiert. 
Näheres dazu wird in der Augustausgabe zu finden sein.
Die Bibliothek freut sich über den Kauf von 10 Kinderbüchern des 
Autors Stefan Gemmel, der im März in der Bibliothek zu Gast war.

Mit dem Welttagsbuch „Ich schenk Dir 
eine Geschichte“ kaufte der Verein vier 
Klassensätze. Zum 27. Mal verschen-
ken Buchhandlungen und Bibliotheken 
zum UNESCO-Welttag des Buches Kin-
dern eine Geschichte. Geeignet sind die  
Bücher für Kinder 4. bis 5. Klasse.
Ein Klassensatz ist noch zu haben.

Landsberger Kinderhörbücher
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Neuer Landsberg-Krimi und Lesung
Der neue Landsberg-Krimi ist bereits in Arbeit und eine wichtige 
Szene spielt diesmal im Landsberger Rathaus. Donner und Wetter 
kehren aus einem besonderen Grund nach Landsberg zurück. Doch 
was ist geschehen? Und was hat die Rentnerin und Hobbyermittlerin 
Frau Meyer damit zu tun?
Einen kleinen Einblick erhalten Sie bei der Sonder-Lesung am 21. Mai 
um 15 Uhr im Deutschen Haus in Brachstedt. In Brachstedt spielte 
eines der inzwischen sechs Donnerwetter-Bücher, der erste Fall von 
Frau Meyer. Im urigen Saal erwartet Sie eine kurzweilige Unterhal-
tung mit Live-Musik, Kaffee und Kuchen. Außerdem dabei: Viele Gast-
Leser aus Landsberg und der Gemeinde Petersberg. Der Eintritt ist 
frei und Sie sind herzlich eingeladen!

Herzliche Einladung zum Kinder-Musik-Fest 
der Kreismusikschule Carl Loewe
Halle, 16.04.2023

Samstag, 3. Juni, 10 Uhr, Historisches Stadtgut  
in Löbejün
Am Samstag, dem 3. Juni um 10 Uhr findet das Kinder-Musik-
Fest der Musikschule im Innenhof des Historischen Stadtgutes 
in Löbejün statt. Hier haben alle Vorschulkinder der Musikalischen 
Früherziehung der umliegenden Kindertagesstätten die Möglichkeit, 
ihre musikalischen Programme, die sie mit Herrn Blasche und Frau 
Werneyer eingeübt haben, darzubieten. Schon zum Standard-Reper-
toire jedes Vorschulkindes der MFE gehören „Die Schlange“ oder 
„Die Schule“.
Zu dieser Veranstaltung gehört es auch, sich von den Schulanfän-
gern zu verabschieden. In den Räumen des Stadtgutes gibt es für 
interessierte Eltern mit ihren Kindern die Möglichkeit, Instrumente 
auszuprobieren. Zu diesem Tag der offenen Tür stehen Ihnen unsere 
Lehrer gern fachkompetent Rede und Antwort auf Ihre Fragen. Hier 
können Sie erkunden, ob Ihr Kind gerne ein Instrument erlernen wür-
de. Natürlich gibt es auch wieder Kuchen und Getränke zum Stärken. 
Alle Interessenten sowie Schüler*innen und Eltern sind herzlich ein-
geladen. Die Veranstaltung endet ca. um 12 Uhr.
Am Nachmittag des gleichen Tages um 15 Uhr findet in der Kirche 
St. Michael in Brachstedt ein Gitarrenkonzert der Fachgruppe Gi-
tarre der Musikschule statt. Wir freuen uns über Ihren Besuch!

Die Region für die Region
Unter diesem Motto hat es Julie Lange geschafft einer Klasse der 
Förderschule „Schule an der Kastanie“ am 23. März 2023 einen 
ganz besonderen Tag zu schenken.
Aber von vorn. Julie ist Praktikantin bei Edeka Niebisch und hat sich 
das Projekt „Die Region für die Region“ ausgedacht. Familie Niebisch 
hat sie dabei unterstützt und gemeinsam mit dem LionsClub Bitter-
feld für gutes gelingen gesorgt. Der Rahmen musste abgesteckt 
werden, Fahrten mussten organisiert werden und alle Teilnehmer 
stets motiviert Julie zur Seite stehen. Aber kostenfrei ist das ganze 
selbstverständlich nicht. Bei einem Ausflugstag inkl. Töpfern, Bas-
teln und Gestalten, Fahrt mit 2 Kleinbussen und Snacks für 9 Kinder 
und deren Betreuer kommt einiges zusammen. Hierfür wurden Pro-
dukte aus der Region bei Edeka Niebisch dargeboten und der Erlös 
wurde für einen Ausflug in die Keramikscheune Spickendorf genutzt. 
Dort angekommen, wurden auch gleich die Ärmel hochgekrämpelt, 
denn es ging ans Töpfern. Die Kinder zwischen 8 und 14 Jahren, 
mit den unterschiedlichsten geistigen und Entwicklungsbeeinträchti-
gungen durften an der Scheibe kräftig zupacken und dem Ton Form 
geben, am Tisch entstanden kleine Schildkröte und liebevoll verzier-
te Herzchen. Lauter kleine Kunstwerke sind mit professioneller Anlei-
tung und ein wenig tatkräftiger Unterstützung von Alexandra Häder 
(Geschäftsführerin und Inhaberin der Keramikscheune und Bauern-
schaenke Spickendorf) entstanden. Sogar Familie Niebisch selbst, 
hat sich in kreativer Gestaltung an der Töpferscheibe versucht. Allen 
hat es sehr viel Spaß gemacht und es sind fantastische Kunstwerke 
entstanden.
Das Projekt ist nur ein kleiner Teil der zu mehr Inklusion und Freude 
an handwerklicher Arbeit bzw. Kunsthandwerk beitragen kann. Aber 
jeder Teil ist ein kleiner Schritt für eine schöne Zukunft in einer le-
benswerten Region.
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Landsberg schlägt sich selbst
Das Derby am Gründonnerstag endete zwar 2:1 für die Brachstedter 
Gastgeber, alle drei Tore erzielten jedoch die Landsberger Gäste. 
Das Spiel war gerade angepfiffen, als Georg Arndt nach einem Klä-
rungsversuch unglücklich per Kopf ins eigene Tor traf (1‘). Landsberg 
blieb aber dran und Morris Jornitz erzielte nach einem schnell ausge-
führten Einwurf von Tobias Dammering per Volley den sehenswerten 
1:1 Ausgleich (10‘). Im weiteren Verlauf wogte das Spiel hin und her 
und blieb eher kampfbetont. Brachstedt zeigte dabei eine etwas bes-
sere Spielanlage, große Chancen blieben auf beiden Seiten trotzdem 
Mangelware. So führte ein unglücklicher abgefälschter Brachsted-
ter Schuss für die erneute Führung für die Gastgeber. Oliver Weise 
fälschte den Ball so ab, so dass dieser per Bogenlampe nahezu un-
haltbar ins Landsberger Gehäuse fiel (36‘). Im zweiten Spielabschnitt 
verflachte die Partie zusehends. Landsberg kämpfte weiterhin aufop-
ferungsvoll und agierte vor allem mit langen Bällen. Zwei Großchan-
cen ergaben sich noch für den SSV, doch einmal rettete die Latte 
und der Brachstedter Torwart, ein weiteres Mal strich ein Schuss 
vom Landsberger Mannschaftskapitän Clemens Darmochwal ganz 
knapp am Pfosten vorbei. Der Ausgleich wäre zu diesem Zeitpunkt 
durchaus verdient gewesen, doch das Glück war den Landsbergern 
an diesem Tag nicht hold.
Weitere Informationen zu den Mannschaften und die aktuellen Spielan-
setzungen finden Sie unter und http://www.ssv90-landsberg.de.

Spielzeit 2022/23 endet für Landsberger HV 
durchwachsen
Seit dem vergangenen Wochenen-
de ist die Handballsaison 2022/23 
Geschichte. Mit dem Gastspiel der 
Landsberger Männer beim SV Grün-
Weiß Wittenberg II endete die erste 
nach den Coroaneinschränkungen 
ohne Unterbrechungen durchge-
spielte Saison. Für die Landsberger 
wird diese Saison als eine sehr 
durchwachsene Spielzeit mit po-
sitiven als auch negativen Überra-
schungen in Erinnerung bleiben.
Für die nach dem Landesligaab-
stieg erstmals wieder in der Ver-
bandsliga spielenden LHV-Männer 
um Trainer Frank Schröter gingen 
nicht alle Wünsche in Erfüllung. 
Zu oft wechselten sich Licht und 
Schatten in den einzelnen Partien 
ab. Dennoch steht am Ende ein gu-
ter Mittelfeldplatz in der Tabelle zu 
buche. Mehr war leider durch einige 
unnötige Punktverluste in den ins-
gesamt 26 Spielen nicht möglich.
Für die als Titelverteidigerinnen 
in die Saison gestarteten Lands-
berger Damen gab es in dieser 
Spielzeit auch den einen oder an-
deren nicht zu erwartenden Punkt-
verlust der am Ende eine erfolgreiche Titelverteidigung verhinderte. 
So endet die Saison für die LHV-Damen dieses Mal auf Platz drei 
der Bezirksliga Süd. Wie groß aber das in der Mannschaft stecken-
de Potential ist zeigte der Sieg bei den neuen Titelträgerinnen des  
HC Burgenland II. Leider konnte das vorhandene Leistungsvermögen 
nicht in jedem Spiel abgerufen werden.
Allen Handballfreunden, Sponsoren, Vereinsmitgliedern sowie den 
Aktiven wünscht der Landsberger HV ein frohes Pfingstfest.
Informationen zu allen Mannschaften und mehr rund um den LHV 
können Sie den digitalen Auftritten des Vereins entnehmen.
Im Internet ist der LHV hier zu finden:
https://www.facebook.com/landsbergerhv
https://www.instagram.com/landsberger_hv/
und
https://www.instagram.com/landsberger_hv_nachwuchs/

SSV 90 Landsberg Abt. Leichtathletik
Am 24.03.2023 lud der KSB Saalekreis zur 15. Sportlerehrung in 
das Ständehaus nach Merseburg ein. Im feierlichen Rahmen wurden 
auch unsere Landesmeister*innen des vergangenen Jahres, Axel  
Dumack, Kirsten Picht und Cathrin Prinzler, mit einem Ehrenge-
schenk ausgezeichnet. Eine schöne Präsentation der Leistungsfä-
higkeit unserer Abteilung. An die Stadt Landsberg ein herzliches 
Dankeschön für das Präsent, welches vom Bürgermeister Tobias 
Halfpap überreicht wurde.
Sportliche Leistungen gab es dann wieder am 01.04. beim EMS-
Wurfmeeting in Schönebeck zu bestaunen. Amelie Just schleuderte 
den Hammer auf 28,65 m was Platz 1 und einen neuen Vereinsre-
kord bedeutete. Klasse! Im Kugelsoßen wollte die 9m Marke dieses 
Mal nicht fallen, so dass sie sich mit Platz 2 begnügen musste. Eine 
neue Chance wird sich hierfür sicher bald ergeben. Axel Dumack be-
legte in seiner Altersklasse im Diskus- (26,58 m) und Hammerwerfen 
(22,93 m) jeweils Platz 1. Die Ergebnisse sind ein guter Einstieg in 
die Freiluftsaison für ihn.
Am 15.04. startete Amelie beim HLF-Wurfmeeting. Angestachelt von 
ihrer letzten Kugelstoßleistung steigerte sie, bei regnerischen Be-
dingungen, ihre persönliche Bestleistung und den Vereinsrekord auf 
9,43 m und wurde 1. Ganz großes Kino! Im Speerwerfen lief es auch 
wieder besser und sie erzielte mit 23,35 m Platz 5.
Bilder und vieles mehr findet ihr bei Instagramm unter „ssv90lands-
berg“.

Cathrin Prinzler

SSV 90 Landsberg - Abteilung Fußball

Spielansetzungen

1. Herren - Landesliga Süd
13.05.23 15:00 Uhr SV Kelbra (A)
20.05.23 15:00 Uhr MSV Eisleben (H)
04.06.23 15:00 Uhr RW Weißenfels (A)
10.06.23 15:00 Uhr SC Naumburg (H)
2. Herren - Kreisoberliga
13.05.23 15:00 Uhr SV Bad Dürrenberg (A)
21.05.23 14:00 Uhr SG Dölbau (H)
10.06.23 12:30 Uhr SV Eintracht Gröbers (H)

Spielberichte
Erste verliert daheim - Zweite spielt Unentschieden
Die erste Mannschaft des SSV 90 Landsberg musste sich am  
17. Spieltag zu Hause dem VfB Merseburg mit 0:2 geschlagen ge-
ben. Dabei fielen die Treffer für die Gäste in der 53. Minute und spät 
in der Nachspielzeit (93‘). Die zweite Mannschaft kam beim Nachhol-
spiel trotz der frühen Führung durch Sydney Schreiber-Gehrke (12‘) 
nicht über ein Remis hinaus. Die Gröberser Gastgeber erzielten in 
der 49. Minute den Ausgleich zum 1:1 Endstand.

Die Ortsbürgermeistersprechstunde
Das Büro des Ortsbürgermeisters Herrn Steffen Müller ist für Sie 
unter der Rufnummer 034602 23222 bzw. der E-Mail-Adresse 
ra-steffen-mueller@t-online.de zu erreichen.
Gern kann ein persönlicher Gesprächstermin vereinbart werden.

Eine sehr gute Leistung legten 
die LHV-Männer im Spiel gegen 
den Titelkandidaten Wernige-
rode hin und verloren nur nur 
knapp mit 19:20. Nach langer 
Verletzungspause war in dieser 
Partie wieder LHV-Rückraum-
schütze Robin Rücker an Bord.
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Die Region für die Region
Der Ortsbürgermeister Herrn Wolfgang Howe ist für Sie unter der 
Rufnummer 034602 951018, 0170 1232243 bzw. der E-Mail-Ad-
resse wolfgang-howe@t-online.de zu erreichen. Sprechzeiten finden 
jeden 1. Mittwoch von 17.00 - 18.00 Uhr im Büro in der Reideburger 
Str. 5 in Zwebendorf statt. Gern kann ein persönlicher Gesprächster-
min vereinbart werden.

Allgemeine Mitteilung der 
Jagdgenossenschaft Reußen/Zwebendorf

Beschlüsse der Jahreshauptversammlung  
der Jagdgenossenschaft Reußen/Zwebendorf
Am Mittwoch, dem 15. März 2023, um 18.00 Uhr beriefen die Mit-
glieder der Jagdgenossenschaft Reußen/Zwebendorf die jährliche 
Jahreshauptversammlung ein.
Die Mitgliederversammlung fasste folgende Beschlüsse, welche hier-
mit öffentlich bekannt gemacht werden:
• Verabschiedung des Haushaltes 2022 / 2023;
• Beschluss über die Nichtauskehr des Jagdpachtzinses an die 

Jagdgenossen;
• jährliche Neuwahl der Kassenprüfer;
• unter den Tagesordnungspunkt Sonstiges, wurden verschiedene 

Maßnahmen und Ideen besprochen die den Lebensraum unserer 
heimischen Wildtiere verbessern könnten.
Darunter fällt zum Beispiel die Problematik der illegalen Müllent-
sorgung.

• Es wurde auch eine Spende zur Sanierung der Mauer der 
Zwebendorfer Kirche beschlossen.

Ihr Vorstand

Im Wald und Flur gilt vom 1. März bis 15. Juli Leinenpflicht. 
(Gemäß Feld- und Forstordnungsgesetz)
Während der Brut- und Aufzuchtzeit des Nachwuchses, sind unsere 
wildlebenden Tiere besonders störempfindlich und schutzbedürftig. 
Da kann ein freilaufender Hund großen Schaden anrichten.

Heimatverein Zwebendorf e. V.

„Wenn Ostern am Kalender steht, ...
... ganz Zwebendorf spazieren geht.“ Unter diesem Motto startete 
Zwebendorf am Karfreitag mit dem Osterspaziergang ins Osterwo-
chenende. Auch in diesem Jahr galt es, alle Papier-Ostereier entlang 
der Route zu finden. Die Ostereier wurden von den Kindern der Kita 
„Reußener Knirpsenland“ gestaltet und waren mit Teilen des Lösungs-
satzes versehen. Unter allen Spaziergängern, die die richtige Lösung 
- „Wenn Ostern am Kalender steht, ganz Zwebendorf spazieren geht. 
Heimatverein Zwebendorf e. V.“ - herausgefunden hatten, wurden 
beim Osterfeuer am Ostersamstag fünf Preise verlost. A propos Os-
terfeuer: Natürlich bedachte der Osterhase, der wieder persönlich 
vor Ort war, auch alle anderen Besucher mit kleinen Überraschun-
gen. Bei Würstchen, Knüppelkuchen und bestem Wetter konnten alle 
Besucher das Osterfeuer in vollen Zügen genießen.
Der Heimatverein Zwebendorf e. V. dankt allen engagierten Helfern. 
Ein besonderer Dank gilt der Freiwilligen Feuerwehr Zwebendorf-
Hohenthurm für die Absicherung des Feuers sowie Familie Finke, 
Uwe Häußler und Peter Dickel, die uns ebenso tatkräftig unterstützt 
haben.

Einladung zur Mitgliederversammlung  
der Jagdgenossenschaft Queis
Die Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft Queis findet 
am

Dienstag, dem 06.06.2023 um 19.00 Uhr
in der Oldtimergarage, Am Rittergut 1, 06188 Landsberg Queis (Hof 
Scheuerle) statt.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Feststellung der Tageordnung
3. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
4. Bericht des Vorstandes
5. Kassenbericht
6. Entlastung des Vorstandes
7. Wahl des neuen Vorstandes
7.1 Wahl des Vorsitzenden
7.2 Wahl des stellv. Vorsitzenden
7.3 Wahl des Kassenwartes
7.4 Wahl des Schriftführers
8. Verwendung des Jagdpachtreinertrages
9. Bericht aus dem Revier
10. Verschiedenes

Alle Grundeigentümer der zum gemeinschaftlichen Jagdbezirk gehö-
renden Flächen sind herzlich eingeladen.

Der Vorstand

Spielplatzeröffnung  
in Queis 

am Samstag, den 03.06.2023 von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
auf dem Spielplatz an der Lindenstraße 
 

Nachdem die Spielgeräte erneuert sind  
wollen wir diese gemeinsam den Kindern übergeben. 
 

Spiel, Spaß, Speis und Trank 

azu laden wir herzlich ein! 

 

Der Ortschaftrat  

Die Ortsbürgermeistersprechstunde
Der Ortsbürgermeister Herrn Georg Scheuerle ist für Sie unter 
der Rufnummer 0171 3371677 bzw. der E-Mail-Adresse 
scheuerle-queis@t-online.de zu erreichen. Gern kann ein persönli-
cher Gesprächstermin vereinbart werden.
Für weitere Anfragen steht Ihnen unser Büro in Landsberg unter 
Telefon 034602 249-0 zur Verfügung.
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mehrheitlich zugestimmt. Des Weiteren wurde einer Neufassung der 
Richtlinie zur Vergabe des OR-Budgets zugestimmt. Künftig ist es 
z.B. möglich auch Ortschafts-übergreifend Vereinen Unterstützung 
zu gewähren.
Die beabsichtigten Investitionen in der Ortschaft wurden in den aktu-
ellen Haushaltsberatungen von der Verwaltung auf niedrige Priorität 
gestuft. Das entspricht keinesfalls den Notwendigkeiten und wird 
vom OR massiv kritisiert, zumal für diese Vorhaben bereits fertige 
Planungen vorhanden sind.
Die immer schlechter werdenden Straßenzustände der Kreisstraßen 
wurden protokolliert und die Stadt aufgefordert mit dem Kreis hier 
Maßnahmen zu besprechen.
Die Waldschäden am Rodelberg waren ein weiteres Thema, hier ist 
es dringend notwendig mit dem Forstbetrieb Maßnahmen zur be-
sprechen. Eine Durchforstung und Neuanpflanzungen sind notwen-
dig, aber auch dafür müssen Haushaltsmittel von der Stadt einge-
plant werden, was derzeit nahezu unmöglich scheint.
Abschließend gedachte der OR noch den Beteiligten des Unfalls am 
Rosenmontag, es wurde eine Spende an die Angehörigen des Opfers 
bewilligt Die nächste Bürgersprechstunde findet am 17.04.2023 ab 
18 Uhr  (www.stadt-landsberg.de/de/sietzsch.html)

Im Namen des Ortschaftsrates

Knut Albrecht

Frühjahrsputz 2023 erfolgreich durchgeführt
Am 15.04.2023 hatte der Ortschaftsrat unter dem Motto „Für alle 
die sagen, hier müsste mal was gemacht werden“ zum Frühjahrsputz 
2023 in den Ortsteilen Bageritz, Lohnsdorf und Sietzsch aufgerufen. 
Trotz schlechten Wetters hatten sich knapp 30 Einwohner an den 
vereinbarten Treffpunkten eingefunden. Wetterbedingt wurde sich in 
diesem Jahr kurzerhand nur auf die Müllbeseitigung in Grünanlagen 
und an Straßenrändern insbesondere im Gewerbegebiet Sietzsch 
und im Biotop am Wasserwerk konzentriert. Parallel zum Frühjahrs-
putz hatte auch der Jugendklub zum Arbeitseinsatz aufgerufen. Die 
Mitglieder des Jugendklubs hatten sich unter anderem die Erneue-
rung des Eingangsbereiches und sowie die Wiederbelebung des Vol-
leyballplatzes vorgenommen. Wie bereits im letzten Jahr praktiziert, 
hatte der Ortschaftsrat gegen Mittag alle Helfer zu einem kleinen 
Mittagsimbiss in der Feuerwehr geladen. Hier stellte der Förderver-
ein der FFW Sietzsch die Versorgung sicher. An dieser Stelle be-
dankt sich der Ortschaftsrat Sietzsch ganz herzlich bei allen Helfern 
und Sponsoren für die Unterstützung und die geleistete Arbeit. Ein 
weiteres großes Dankeschön sendet der Ortschaftsrat an die be-
teiligten Mitarbeiter des Bauhofes und des Bürgerservice der Stadt 
Landsberg für die Vor- u. Nachbereitung des Frühjahrsputzes. An die 
anwesenden Mitglieder des Feuerwehrfördervereins geht außerdem 
ein großes Dankeschön für die Versorgung. Für das kommende Jahr 
streben wir wieder einen Frühjahrsputz an. Hier haben wir die Hoff-
nung, dass „alle“ die sagen, hier müsste mal was gemacht werden, 
sich dann auch beteiligen.

In Namen des Ortschaftsrates
J. Brünnel
Ortsbürgermeister Ortschaft Sietzsch

Alle Veranstaltungen des Heimatvereins Zwebendorf e. V. finden Sie 
auch unter www.zwebendorf.de.

Heimatverein Zwebendorf e. V.

Kinderfest in Zwebendorf
„Unsere Helfer für alle Fälle“
Lernt unsere Feuerwehr, die Polizei, das DRK und DLRG 
kennen
Sonnabend, 10.06.2023
Beginn: 15:00 Uhr
Tolle Spiele und Wettbewerbe, Basteln, Glücksrad, Hüpf-
burg, Zuckerwatte, Kuchenbuffet, Brater vom Grill u. v. m.
www.zwebendorf.de

Die Ortsbürgermeistersprechstunde
Die Sprechzeiten des Ortsbürgermeisters Herr Jens Brünnel fin-
den immer 1 Stunde vor den Ortschaftsratssitzungen statt, diese 
sind im Amtsblatt zu finden. Er ist für Sie unter der Rufnummer 
034602 24911 oder per E-Mail obm-sietzsch@stadt-landsberg.de 
zu erreichen um außerhalb der Sprechzeiten einen persönlichen 
Gesprächstermin zu vereinbaren.

Informationen vom OR Sietzsch März 2023
Zu Beginn stellte Hr. Grehl sein Konzept zur Fortführung der Foto- 
dienstleistungen nach Schließung seines Ladengeschäftes in Lands-
berg vor. Zu festgelegten Terminen soll den Einwohnern künftig im 
Bürgerhaus die Anfertigung von Passbildern und Familienbildern an-
geboten werden. Der OR begrüßte den Plan auf dem Weg zur weite-
ren Belebung des Bürgerhauses.
Zum bevorstehenden Frühjahrsputz wurde die Organisation bespro-
chen. In jedem Ortsteil gibt es Treffpunkte und Tätigkeitsschwer-
punkte, die gesondert veröffentlicht werden.
Zur Nutzung der öffentlichen Räume in den Ortschaften wurde eine 
aktualisierte Benutzungsordnung mit angepassten Gebühren zur Be-
schlussfassung vorgestellt. (z.B. Saalmiete künftig 300 €). Mit ei-
nem Änderungswunsch bezüglich der Zweckrichtung wurde dieser 

Die Ortsbürgermeistersprechstunde
Die Sprechstunde der Ortsbürgermeisterin Frau Rena Bunk fin-
det in den geraden Kalenderwochen mittwochs von 17.00 bis  
18.00 Uhr in den Räumlichkeiten der FFW/Gemeindezentrum (Lange 
Str. 11) statt. Für alle Anfragen steht Ihnen auch das Büro der 
Stadt Landsberg unter Tel.: 034602 249-0 zur Verfügung.
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Osterfeuer in Dammendorf
Traditionell hieß es am Gründonnerstag, der dieses Jahr auf den 
06.04.2023 fiel, - Osterfeuer in Dammendorf.
Auf der Wiese hinter dem Feuerwehrgebäude ging es um 18:30 Uhr 
mit Fassbier, Gegrilltem, Knoblauchbrot, Cocktails und Glühwein so-
wie Musik los. Der große Holzhaufen wurde eine halbe Stunde später 
angezündet und von Klein und Groß bestaunt.

Das Wetter war für diesen Anlass genau richtig - trocken und nach 
Sonnenuntergang kühl, sodass sich am Feuer gewärmt werden konn-
te. Die Einwohner von Dammendorf und den umliegenden Ortschaf-
ten kamen ins Gespräch und es wurde getanzt. Das Osterhasenpär-
chen hat uns auch wieder besucht und fleißig Eier, Schokolade und 
Eierlikör verteilt. So eingestimmt konnten die Ostertage beginnen.

Wir bedanken uns bei allen Beteiligten für ihren Einsatz und bei den 
vielen Besuchern für die gute Stimmung und das somit rundum ge-
lungene Fest. Immer wieder sind wir darüber erfreut, wie viele Gäste 
den Weg in unseren beschaulichen Ort finden.

Als nächste Veranstaltung ist geplant

Dorffest in Dammendorf - 30. Juni - 1. Juli 2023

Die Mitglieder des Freiwillige Feuerwehr e. V. laden schon jetzt dazu 
herzlich ein. Bitte merkt euch dieses Datum vor - es wird hoffentlich 
wie immer großartig.

Euer Freiwillige Feuerwehr e. V.

ORTSBÜRGERMEISTER

KINDERTAGESSTÄTTEN

Unser Kindergarten wird in diesem Jahr 85 Jahre alt!
Viele Generationen haben bereits in unserem Kindergarten ge-
spielt, gelacht und gelernt. Kinder, Eltern und das pädago-
gische Personal gestalten unseren Kindergarten jeden Tag aufs 
Neue und erfüllen ihn mit Leben. Das wollen wir feiern und laden 
euch recht herzlich zu unserem großen Fest ein:

Datum: Freitag, den 2. Juni 2023
Uhrzeit: 14.30 - 18.00 Uhr
Ort: Kita „Fuchsbau“ Schwerz

Hoffmannplatz 6
06188 Landsberg OT Schwerz

• Grillen
• Kuchenbasar
• Zuckerwatte
• Popcorn
• Knüppelkuchen
• Hüpfburg
• Programm der Kinder
• Aktionen zum Mitmachen

uvm.
Wir freuen uns auf Euch!

Die Schwerzer Füchse

Die Kita Schwerz feiert 85-jähriges Jubiläum

VEREINE UND VERBÄNDE

Die Ortsbürgermeistersprechstunde
Die Ortsbürgermeisterin Frau Bunge erreichen Sie zur Terminvereinbarung für persönliche Gespräche unter der Telefonnummer 0152 
34072925.
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ORTSCHAFT NIEMBERG

ORTSBÜRGERMEISTER

Die Ortsbürgermeistersprechstunde
Den Ortsbürgermeister Herrn Kupski erreichen Sie jeden 1. Dienstag im Monat von 17.00 bis 18.00 Uhr in der Alten Zollstraße 17 in 
06188 Landsberg OT Niemberg und nach Terminabsprache.

VEREINE UND VERBÄNDE
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„Landsberger Echo“
Das Amtsblatt der Stadt Landsberg (Sachsen-Anhalt) mit öffentlichen Bekanntmachungen der Kommunalverwaltung erscheint monatlich und wird an alle erreichbaren Haus-
halte kostenfrei verteilt.

- Herausgeber: Stadtverwaltung Landsberg, Köthener Str. 2, 06188 Landsberg
- Verlag und Druck: LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, An den Steinenden 10, Telefon 03535 489 - 0
  Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- Verantwortlich für die amtlichen Bekanntmachungen: Tobias Halfpap, Bürgermeister der Stadt Landsberg
- Verantwortlich für Textbeiträge: sind die Verfasser. Amtsblatt-Redaktion: Stadt Landsberg, Wirtschaftsförderung/Kultur und Sport, 
 Frau Schröter, Tel. 034602 24947, Frau Richter, Tel. 034602 24917,  E-Mail: amtsblatt@stadt-landsberg.de
- Verantwortlich für den Anzeigenteil/Beilagen: LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, An den Steinenden 10
 vertreten durch den Geschäftsführer ppa. Andreas Barschtipan, www.wittich.de/agb/herzberg

Einzelexemplare sind gegen Kostenerstattung über den Verlag zu beziehen. Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen und unsere zz. gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur der Ersatz des Beitrages für ein 
Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Schadenersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen. 
Für unverlangt eingesandte Manuskripte, Leserbriefe und Fotos übernimmt der Herausgeber keine Gewähr. Des Weiteren behält sich die Redaktion vor, Manuskripte nicht sinnent-
stellend zu kürzen bzw. redaktionell zu bearbeiten. Ein Recht auf Veröffentlichung besteht nicht.



Nichtamtlicher Teil - 20 - Nr. 5/2023

Nicht ohne Grund wurde das 52 ha umfassende „Fauna-Flora-Habitat“ 
zum „NATURA 2000 Gebiet“ erklärt: An einem einzigen Tag im Mai 
2014 wurden hier 291 verschiedene Tier- und Pflanzenarten, darun-
ter gefährdete und stark bedrohte Arten, gefunden und klassifiziert.
Der Burgstettenverein bittet deshalb im Namen aller Naturliebhaber 
um sorgsamen und respektvollen Umgang mit diesem einzigartigen 
Kleinod der Natur, was viele seiner Besonderheiten erst auf den 
zweiten Blick dem interessierten Beobachter offenbart.
Ein Ausblick in den Sommer: Das mit großem Zuspruch durchgeführ-
te Volksliedersingen zur Mittsommernacht 2022 wird auch dieses 
Jahr am 21. Juni stattfinden. Wir laden schon jetzt alle sehr herzlich 
ab 19:00 Uhr ein, gemeinsam eine neue Tradition zu begründen.

Jan Tonndorf

1. vereinsübergreifende 
Meisterschaft im Kegeln 
in Niemberg …

... hieß es am 07.04.2023.
Ein Experiment sollte es werden und es wurde ein voller Erfolg! DANKE!
Die Radballer des Reideburger SV wollten einmal ausprobieren, wie 
es ist mit den Händen eine Kugel zu schieben, statt mit dem Rad den 
Ball zu spielen.
Der TSV 1910 Niemberg lud deshalb die Mannschaft zu einer ver-
einsübergreifenden Spaßmeisterschaft ein.
Und siehe da, der Deutsche Meister im Radpolo (gewannen den Titel 
am 09.10.2022, der erste Titel für Sachsen-Anhalt und der erste für 
Ostdeutschland!) konnte auch im Kegeln überzeugen.
Es wurde per Losverfahren aus jedem Verein ein Spieler ermit-
telt und diese traten dann als Team an. Insgesamt standen dann  
23 Teams am Start und wollten Alle Neune kegeln.
Gespielt wurden insgesamt 2x20 Schub und die Gesamtholzzahl er-
mittelte das Siegerteam. Den Wanderpokal erhielt der Siegerverein 
mit den meisten Holz und dieser wird im nächsten Jahr verteidigt.
Nach vielen Stunden des sportlichen Wettkampfes, zahlreichen Ge-
sprächen, lustigen Anekdoten, leckerem Essen und Trinken, standen 
die Sieger fest.

Als Team gewannen:
1.   Platz Jens Haubelt (TSV Niemberg) und Thomas Hesselbarth 
 (Reideburger SV)
2.   Platz Stefan Kupski (TSV Niemberg) und Volker Hesselbarth 
 (Reideburger SV)
3.   Platz Daniela Koch (TSV Niemberg) und Jens Böttcher 
 (Reideburger SV)

Als Verein gewann der TSV 1910 Niemberg den Wanderpokal und 
wird diesen im nächsten Jahr am 29.03.2024 verteidigen.
Es war ein sehr schöner, erlebnisreicher, sportlicher Tag und der 
Reideburger SV hat den TSV 1910 Niemberg eingeladen um einmal 
ihre Sportart, das Radpolo, zu testen und auszuprobieren. Wir freuen 
uns jetzt schon aufs Radfahren.
Nach einem gemütlichen Beisammensein fand der Sporttag einen 
erfolgreichen Abschluss. Wir bedanken uns beim Reideburger SV für 
die rege Teilnahme und auch bei allen unterstützenden Händen an 
diesem Tag.

Mit sportlichen Grüßen

Der TSV 1910 Niemberg

Müllaktion im Naturschutzgebiet - leider ein 
„voller Erfolg“
Auch dieses Jahr sind wieder viele Helfer dem Aufruf des Burgstet-
tenvereins gefolgt und sammelten am Sonntag dem 15. April trotz 
heftigen Regens den oft mit Vorsatz entsorgten Unrat, Müll und Abfall 
unbelehrbarer Mitbürger rund um den Burgstetten ein und leisteten 
damit einen wertvollen Beitrag zum Erhalt dieses einzigartigen euro-
päischen Schutzgebietes. Unser Dank gilt dieses Jahr ganz beson-
ders der Kinder- und Jugendfeuerwehr Niemberg, die mit großem 
Einsatz die Aktion unterstützt hat. Ebenfalls ein großes Dankeschön 
an die Brachstedter Geochacher, die bereits am Tage vorher unter-
wegs waren.

Ohne Sinn und Verstand, denn die Europäischen Schutzzonen unter-
liegen besonderen Schutzbestimmungen.
So können unter anderem Ordnungswidrigkeiten, wie das Befahren 
mit Motorfahrzeugen, die Ablagerung von Abfällen usw. mit bis zu 
10.000,- € geahndet werden!

In Sichtweite des Wertstoffhofes Oppin 
wurden, man muss leider sagen „wie im-
mer“, Reifen, Möbelteile, Flaschen und 
vieles mehr einfach in einem der arten-
reichsten Naturschutzgebiete Deutsch-
lands weggeworfen. 
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Kita „Zwergenhausen“ Oppin

Ein Höhepunkt jagt den anderen!

Nach einem aufregenden Start in das neue Jahr, mit einer „Schnee-
flöckchenparty“ und einer Faschingsfete, ging es im März mit vielen 
Höhepunkten weiter.
Hurra - wir bekamen eine neue Küche! Es wurde gewerkelt was das 
Zeug hält. Nun können sich auch unsere Jüngsten in der Küche aus-
probieren. Mit handwerklichen Aktivitäten ging es für unsere Kinder 
weiter. Wir meldeten uns beim Kita-Wettbewerb „Kleine Hände, große 
Zukunft.“ an. Baufirma Stürze half unseren Kindern von der Projekt-
idee über Umsetzung bis hin zur Fertigstellung. Die Kinder durften 
mit Zollstock, Stichsäge, Akkuschrauber, Farbe und Pinsel einen 
Tisch für unser Außengelände bauen und gestalten. Wir drücken nun 
die Daumen, dass wir eine gute Platzierung erreichen.
Ein paar Tage später, erzählte uns ein Kind von einem außergewöhnli-
chen Auto, welches im Autohaus Fritz steht. Das weckte die Neugier 
der Kinder und wir haben uns dort spontan für den nächsten Tag ein-
geladen. Die Kinder konnten viele Autos aus nächster Nähe erleben 
und erkunden. Mit einer kleinen Überraschung und vielen Eindrücken 
ging es in den Kindergarten zurück.
Pünktlich zur Osterzeit besuchte uns das Karamel mit der Geschich-
te „Edgar und das Blubberradio“.
Frau Weidinger lud uns zum „Küken schlüpfen“ in den Landmarkt 
„Pegasus“ ein. Dort hatten wir die Gelegenheit, die Küken zu beob-
achten und zu streicheln. Alle waren begeistert und erzählten noch 
lange davon. Mit Gummibärchen und Pferdestickern wanderten wir 
zurück. Ein aufregender Tag ging zu Ende.
Ein weiterer Höhepunkt war unser Osterfest mit Clown Lulo als  
Osterhase. Mit lustigen Spielen und fröhlichem Eiersuchen stimmten 
wir uns auf Ostern ein.
Wir bedanken uns bei ALLEN für diese schönen, aufregenden Tage 
und freuen uns auf weitere.

Es grüßt euch das Team aus der Kita „Zwergenhausen“.

Vereinsportfest des TSV 1910 Niemberg vom 
16.06. - 18.06.2023 mit TÄNZCHENTEE

Bereits im vergangenen Jahr konnte die Band mit Ihrem vielfältigen 
Programm hunderte Zuschauer begeistern.
Ob Schlager, Neue Deutsche Welle, Disco, Oldies, Pop, Rock - bei 
den Jungs kam jeder auf seine Kosten. Mit viel Spaß und Freude war 
es im vergangenen Jahr ein toller Abend, den wir in diesem Jahr noch 
toppen möchten. Wer einen kleinen Vorgeschmack möchte, sollte 
auf Youtube einmal reinhören. Allerdings geht natürlich nichts über 
DAS Liveerlebnis - also jetzt schon Karten sichern.
Diese gibt es an folgenden Vorverkaufsstellen:
• EDEKA Niebisch, Zörbiger Str. 17, 06188 Landsberg (Tabak-

stand)
• Frischemarkt & Landfleischerei, Plößnitzer Str.9, 06188 Lands-

berg OT Niemberg (Kaufhalle)
• Salon Jeannette, Wurper Weg 6, 06188 Landsberg OT Oppin 

(Friseursalon)
• Blumen Meinhardt GmbH, Wendenring 8, 06188 Landsberg OT 

Niemberg
Eventuelle Restkarten werden an der Abendkasse verkauft.
Für Rückfragen sind wir erreichbar unter: tsvparty@tsv1910-niemberg.de

Die Ortsbürgermeistersprechstunde
Die Ortsbürgermeisterin Frau Michaela Leiter erreichen Sie eine 
halbe Stunde vor Beginn der Ortschaftsratssitzung sowie nach 
Vereinbarung im Büro in der Brunnengasse 3 in 06188 Landsberg 
OT Oppin.
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FEUERWEHR
BRASCHWITZ

SPEZIALITÄTEN VOM GRILL
FEUERWEHR ZUM ANFASSEN
HÜPFBURG & AB 20 UHR 90´S-PARTY 

BRUNNENSTRASSE 21, 
06188 LANDSBERG OT BRASCHWITZ

03.06.23
 ab 14 Uhr

3

Freier
Eintritt

Bekanntmachung  
der Jagdgenossenschaft Oppin
Die Versammlung der Jagdgenossen fand am 01.03.2023 statt.
Zur Verwendung des Jagdpachtreinertrages wurde folgender Be-
schluss einstimmig gefasst: Der bis zum 31.03.2023 angefallene 
Jagdpachtreinertrag soll nicht ausgezahlt werden. Anstelle der Aus-
zahlung verfolgt die Jagdgenossenschaft weiterhin das Vorhaben „Re-
paratur von Feldwegen in der Gemarkung Oppin“. Hierzu darf ein Be-
trag in Höhe von 8.000,00 Euro (achttausend) aufgewendet werden.
Der Jagdvorstand ist unter folgender Anschrift zu erreichen:
Dorfstr. 1A, 06188 Landsberg OT Maschwitz.

Maschwitz, den 15.04.2023

Jagdvorstand
i. V. Schültken

Die Ortsbürgermeistersprechstunde
Den Ortsbürgermeister Herrn Dirk Heldt erreichen Sie jeweils 
am Sitzungstag direkt vor der Ortschaftsratssitzung von 18.30 
bis 19.00 Uhr in der Brunnengasse 23 in 06188 Landsberg OT 
Braschwitz. Bitte auf die Veröffentlichung der Ortschaftsratster-
mine achten.

Die Ortsbürgermeistersprechstunde
Den Ortsbürgermeister Herrn Stolzenberg erreichen Sie jeden  
1. Dienstag im Monat von 18.00 bis 19.00 Uhr im Gemeindezent-
rum am Gewerbehof 1 in 06188 Landsberg OT Peißen.

Hallo liebe Radfreunde,
der Frühling ist im Anmarsch und eure Fahrräder sind frisch geputzt 
und geölt!
Die TSG Peißen lädt euch ganz herzlich zu unserer diesjährigen Fahr-
radtour durch den schönen Saalekreis ein. Die Strecke wird wieder 
ca. 30 km lang sein. Die Fahrradtour startet am 04.06.2023 um  
10.00 Uhr. Treffpunkt ist an der Tankstelle in Peißen, direkt an der 
B100. Das Ziel unserer Tour ist wie immer der Straußenhof Scholz 
in Stichelsdorf.
Dort angekommen, erwartet euch ein gemütlicher Ausklang bei Kaf-
fee und Kuchen, frisch gegrillter Bratwurst und Getränken für jeden 
Geschmack.
Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer und wünschen allen einen 
guten Start in die neue Radsaison.

Der Vorstand der TSG Peißen
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Wieder können wir von einer erfolgreichen 
Aktion berichten

Am 1. April 2023 versammelten sich fleißige Helfer (junge und ältere) 
auf dem Sportplatz in Peißen, ausgerüstet mit Handschuhen, Zangen 
und Müllsäcken, um gemeinsam unsere Straßenränder zu säubern.
Es hat sich gelohnt!
DANKE für die Unterstützung, auch durch die Feuerwehr und Thomas 
Schramm!
Wir sollten es 2024 wiederholen ...

Anne Vetterling

Gemeinsam für unsere Ortschaft: 
 Heimatverein Peißen e. V.

Seit dem 26. März 2023 gibt es 
den Heimatverein Peißen mit dem 
Ziel, unsere Ortschaft mit den 
Ortsteilen Peißen, Rabatz, Sti-
chelsdorf und Zöberitz zu einem 
noch attraktiveren Ort für Jung 
und Alt zu machen. Der Verein 
möchte gemeinsam mit den Bür-
gerinnen und Bürgern Veranstal-

tungen organisieren, Projekte umsetzen und die Lebensqualität in 
unserer Ortschaft verbessern.
Insgesamt 15 Gründungsmitglieder haben den Verein ins Leben 
gerufen und jeder ist herzlich eingeladen, mitzumachen und unsere 
Heimat mitzugestalten. Die Bürgerinitiative Spiel- und Sportplatz wird 
als eigene Abteilung fester Bestandteil des Vereins sein, der auch für 
weitere Aktivitäten in unserer Ortschaft offen ist.
Der Heimatverein ist offen für alle, ob jung oder alt, und bietet eine 
Plattform, auf der jeder seine Ideen und Vorstellungen einbringen 
kann. Ideen sammeln, zuhören, Lösungen finden und daraus resul-
tierende Projekte umsetzen soll der Antrieb des Vereins sein. Wir 
freuen uns auf viele spannende Ideen und Projekte.
Bald wird eine eigene Internetseite des Heimatvereins Peißen e. V. 
bereitgestellt werden, auf der weitere Informationen zum Verein zu 
finden sind. Wir möchten Sie dazu einladen, sich zu informieren und 
Teil unseres Vereins zu werden. Mit einer Mitgliedschaft können Sie 
unsere Projekte aktiv unterstützen und uns helfen, unsere Ziele zu 
erreichen und die Ortschaft Peißen voranzubringen.
Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen unsere Ortschaft zu 
gestalten und für alle noch attraktiver zu machen. Wenn Sie Fragen 
haben oder sich engagieren möchten, zögern Sie bitte nicht, uns 
anzusprechen. Kontaktieren Sie uns per E-Mail unter 
vorstand@heimatverein-peissen.de.

Dankeschön an alle fleißigen Helfer
Am 1. April 2023 fand die zweite Müllaktion in Peißen, Rabatz und 
Stichelsdorf statt.
Wie schon im letzten Jahr war es wieder ein voller Erfolg und es wur-
de in kurzer Zeit ein ordentlicher Berg Abfall jeglicher Art zusammen 
getragen.
Auch dieses Mal waren wieder alle Altersgruppen vertreten, was 
mich besonders gefreut hat. Hier zeigt sich, dass man nie zu jung 
oder zu alt für Engagement ist.
Ein herzliches Dankeschön an Frau Vetterling, den Kameraden der 
Feuerwehr Peißen und auch dem Bauhof der Stadt Landsberg!
Ich freue mich schon auf die nächste Aktion, die voraussichtlich im 
Frühjahr 2024 stattfindet.

Holger Oehlschlegel
Teilnehmer aus dem Ortschaftsrat Peißen

Die Ortsbürgermeistersprechstunde
Den Ortsbürgermeister Herrn Wilfried Seidowski erreichen Sie 
30 Minuten vor Beginn der Sitzung des Ortschaftsrates im Ge-
meindezentrum oder telefonisch unter der Telefonnummer 0152 
31719384.

Schullesewettstreit 
in der GS „Am Mühlberg“

Am 20. März 2023 startete die Woche für dreizehn Schüler beson-
ders aufregend.
Diese Leser aus den Klassenstufen 2, 3 und 4 hatten im Klassen-
wettbewerb die besten Buchvorstellungen gezeigt. Außerdem nahm 
zum ersten Mal eine Schülerin der 1. Klasse teil, da sie schon prima 
lesen kann und sich der Herausforderung gestellt hat.
Aus den sehr gut vorbereiteten Buchvorstellungen konnte die Jury 
den 1. Platz an Finja aus der Klasse 3b vergeben. Der 2. Platz ging 
an Hannah aus der Klasse 4b und der 3. Platz wurde gleich zweimal 
vergeben, einmal an Arne aus der 2a und Linda aus der 3b.
Als Auszeichnung erhielten diese vier Leser neben ihrer Siegerurkun-
de einen Büchergutschein. 
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Alle anderen Teilnehmer, Sarah 1a, Mia 2a, Valentina 2b, Magdalena 
2b, Laura 3a, Clara 3a, Ina 4a, Victoria 4a und Clara 4b bekamen 
ihre Teilnehmerurkunde und einen Buchpreis. Beim diesjährigen 
Stadtausscheid zum Lesekrone-Wettbewerb nehmen Finja und Linda 
aus Klasse 3b teil. Herzlichen Glückwunsch an alle und weiterhin viel 
Freude beim Lesen.

(PM H. Mennicke)

Kultur- und  
Heimatgeschichtsverein  
Hohenthurm e. V.
Hohenthurm, 18.03.2023

Nachtwächterrunde in Hohenthurm
Pünktlich am 18.03.2023 um 20 Uhr begrüßt unser Nachtwächter 
Werner alle Anwesenden zur Nachtwächterrunde. Mehr als 200 Gäs-
te haben den Weg zum Turm gefunden, um einen Rundgang durch 
das nächtliche Hohenthurm zu wagen. Begleitet wurde der Zug durch 
grimmige Ritter, welche alle Hände voll zu tun hatten, um den Zug 
zusammenzuhalten. Und wieder hatten sich Bettlerinnen und „leichte 
Mädchen„ in den Zug gemischt um erfolgreich den einen und ande-
ren Taler einzusammeln.

Beginnend am mehr als 1000 Jahre alten Turm, bewegt sich der Zug 
zum Hohenthurmer Dorfplatz, der zwar im Gegensatz zum Dorfplatz 
von Rosenfeld keine Eiche hat, aber mit der 1824 eingeweihten alten 
Schule auch ein bemerkenswertes Gebäude. Vorbei am Standort der 
alten Brennerei, in der in ihren besten Zeiten bis zu 80.000 Liter 
Spiritus aus Kartoffeln gebrannt wurden. Nächster Haltepunkt die 
ehemalige Fremdarbeiterkaserne. Hier waren keine Soldaten ein-
quartiert, sondern der Graf von Wuthenau ließ dieses Gebäude 1907 
errichten, um ca.120 polnische Wanderarbeiter, welche zur Ernteein-
bringung gebraucht wurden, unterzubringen. Vorbei am Wohnhaus 
des ehemaligen gräflichen Försters Leege ging es zum ehemaligen 
Brauereitunnel. Das einstige Schloss des Grafen von Wuthenau wur-
de 1736 auf den Fundamenten einer bereits im 13 Jh. entstandenen 
Brauerei errichtet. Überbleibsel davon ist der ca. 75 m messende 
langgestreckte Brauereikeller. Dort fanden wir zwar kein Bier, aber 
eine Horde leichter Mädchen und Bettlerinnen hatte hier ihr Domizil 

eingerichtet und forderte besonders die Männer auf, etwas zu ver-
weilen. Nachdem die Männer wieder eingesammelt waren, ging es 
weiter zu den alten Kabelhäusern. Wenn man die neu sanierten Ka-
belhäuser heute sieht, ist es kaum vorstellbar, dass in diesen 1902 
gebauten Häusern 52 Arbeiterfamilien gelebt haben.
Weiter zum ehemaligen Dorfplatz von Rosenfeld. Dort, am alten 
Brunnen, steht immer noch die anlässlich des deutsch-französischen 
Krieges gepflanzte „Friedenseiche“. Hier war auch der Standort der 
„Bauernsteine“. Nach heutigen Erkenntnissen markierten die Bauern-
steine den rechtlichen und gesellschaftlichen Mittelpunkt bäuerlicher 
Gemeinden. Die Steine kennzeichnen den „Ort der gemeinsamen Wil-
lensbildung“. Absprachen, Abmachungen und Geschäfte - getroffen 
am Stein - besaßen Rechtsverbindlichkeit. Nächster Haltepunkt, die 
Rose. Der ehemalige herrschaftliche Gasthof wurde in seiner jetzigen 
Form 1922 für die Familie des ältesten Sohnes des Grafen Adam 
umgebaut. Letzter Haltepunkt war der alte Friedhof an der Kirche. 
Und hier spukte es gewaltig. Irrlichter, Nebelschwaden, Stimmen von 
längst Verstorbenen sorgten dafür, dass sich der Zug schleunigst 
wieder zum Turm bewegte, um dort mit geistigen Getränken den 
kurzweiligen Abend ausklingen zu lassen. Auch in diesem Jahr war 
die Nachtwächterrunde kurzweilig und ein voller Erfolg. Wir danken 
allen Mitwirkenden, insbesondere unserem Nachtwächter Werner, 
für die Vorbereitung, Organisation und Durchführung der Veranstal-
tung. Und versprochen, es war nicht die Letzte!

Der Vorstand  
des Kultur- und Heimatgeschichtsvereins Hohenthurm e. V.
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Worpswede, Ahrenshoop - und jetzt?  
Wird Hohenthurm die neue Künstlerkolonie?
Fast könnte man auf diese Idee kommen. Innerhalb von wenigen Wo-
chen gab es im Gemeindezentrum Hohenthurm, dieses mal unter 
der Schirmherrschaft des Kultur- und Heimatgeschichtsvereins, die 
zweite Vernissage.
Die Künstlerin und Lehrerin an der Sekundarschule Andrea Hamann 
öffnete am 11. März um 10 Uhr die Tür zu den Ausstellungsräu-
men, wo sie ein einen Ausschnitt aus dem breiten Spektrum ihres 
Schaffens zeigte. Neben Acrylmalerei und Grafiken gab es Drucke zu 
sehen, Aquarelle, kleine Holz- und Papierarbeiten und in verschiede-
nen Techniken gestaltete Büchlein. Besonders Interessant war eine 
Mappe mit Werken, die Frau Hamann während ihrer Ausbildung an 
der Burg Giebichenstein angefertigt hatte. Das Interesse war groß, 
und bei einem Glas Sekt entwickelten sich viele Gespräche mit ihren 
Gästen aus nah und fern - ja, bis von Wernigerode, Magdeburg, Er-
furt und Wittenberg waren Besucher angereist. Das eine oder andere 
ihrer Bilder wechselte den Besitzer und hängt jetzt in eben diesen 
Orten an der Wand. Auch die Besucher aus den Landsberger Orts-
teilen mögen Kunst und schmücken nun ihre Wohnung mit einem 
Druck oder einem Gemälde. Weitere Termine am 17. und 19. März 
waren ebenfalls gut besucht. Wie sagt das Sprichwort? „Applaus ist 
das Brot des Künstlers.“ Applaus wurde Frau Hamann reichlich ge-
spendet, für Talent und Vielseitigkeit. Sie bedankt sich hiermit noch 
einmal ausdrücklich bei allen Besuchern für ihr Interesse.
Nun wartet die Gemeinde gespannt auf die nächste Ausstellung. Viel-
leicht noch in diesem Jahr?

Heidelore Streuber

Evangelisches Pfarramt Hohenthurm
Brachstedt, Braschwitz, Hohenthurm, Maschwitz, Niemberg, Oppin, 
Peißen, Plößnitz und Zwebendorf
Evangelisches Pfarramt Hohenthurm, Von-Wuthenau-Platz 5, 
06188 Landsberg OT Hohenthurm,
Telefon: (034602) 50111, mobil: 01602680124,
E-Mail: johannes.thon@pfarramt-hohenthurm.de; 
www.pfarramt-hohenthurm.de
Gemeindepädagogin Adelheid Ebel, E-Mail: a.ebel@posteo.de, 
Telephon: 0345 22604634 oder 0177 5438333
Sprechstunden von Pfarrer Thon
Hohenthurm: jeden Dienstag, 11 - 13 Uhr im Pfarramt (oder nach 
Vereinbarung)
Bürozeiten im Pfarramt Hohenthurm (teilweise krankheitsbe-
dingt geschlossen)
Dienstag 10 - 13 Uhr
Donnerstag 13 - 16 Uhr

Liebe Bürgerinnen und Bürger  
von Hohenthurm und Umgebung,

nach langer Pause findet dieses 
Jahr am 10.06.2023 endlich wie-
der das Fest der Vereine statt. Zu 
diesem laden die Hohenthurmer 
Vereine euch recht herzlich ein!
Zum 95-jährigen Jubiläum „Sport 
in Hohenthurm“ möchten wir den 
Tag gemeinsam mit euch auf dem 
Sportplatz verbringen. Ihr woll-
tet euch schon immer mal beim 
Torwandschießen beweisen, ein 
Runde Kegeln, Volleyball oder 
Skat spielen? Dann schaut einfach 
vorbei! Egal ob Jung oder Alt, es 
ist für alle was dabei. Neben den 
sportlichen Aktivitäten werdet ihr 
mit einem tänzerischen und musi-

kalischen Rahmenprogramm unterhalten.
Für das leibliche Wohl wird selbstverständlich bestens gesorgt. 
Wir freuen uns auf euch!

Wir können dem Leben nicht mehr Tage geben, aber den Tagen mehr 
Leben,
aus diesem Grund, auch beflügelt vom Erfolg der letztjährigen Tour, 
brechen wir am 16. Mai 2023 erneut nach Hamburg auf. Mit dem 
Fahrrad geht es über Schönebeck, Arneburg, Hitzacker und Winsen/
Luhe knapp 450 Km, entlang dem Strengbach-, Fuhne-, Saale- und 
Elberadweg nach Hamburg.
Ankunft ist am 20. Mai 2023, zum letzten Heimspiel des Hamburger 
SV in dieser Saison.
Wie schon im Mai 2022 wollen wir durch unsere Aktion auf die Arbeit 
des Ambulanten Kinder- und Jugendhospiz Halle/Saale aufmerksam 
machen und dieses durch eine Spendensammlung unterstützen.

Unterstützung erhalten wir wieder durch die Fanclubs 1887 Halle/
Saale und Zörbiger-Raute - und hoffentlich wieder von vielen netten 
Menschen, denen das Schicksal der Kinder und deren Familien im 
AKJH nicht gleichgültig ist.
Abfahrt ist am 16. Mai um 09:00 Uhr vom Parkplatz der Keramik-
scheune Spickendorf nach Schönebeck (90 Km), am 17. Mai geht es 
von dort nach Arneburg (100 Km). Weiter am 18. Mai nach Hitzacker 
(120 Km), am 19. Mai nach Winsen/Luhe (85 Km) und am 20. Mai 
dann die Ankunft in Hamburg (50 Km). Wie schon im letzten Jahr 
kann man uns virtuell auf der Strecke begleiten. Dazu wird es jeden 
Tag beim Start den nötigen Link auf unserer mobilen Homepage ge-
ben (QR-Code). Weitere Infos gibt es unter www.saalkreisdinos.de.
Fragen beantworten wir gern unter SKdinotour2023@t-online.de.

Hendrik Hahn
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anstrebt. Auf dem Friedhof Gütz engagieren sich viele Ehren-
amtliche, die das Gelände pflegen. Ohne Ihr Engagement 
wäre der Friedhof nicht zu halten. Ich danke Ihnen herzlich 
und bitte alle Gützer, diese Gruppe zu unterstützen. Nur 
durch Ihre Mithilfe kann der Gützer Friedhof ein verlässlicher 
Ort der Trauer bleiben.
Ein letzter Hinweis zu einem rechtlichen Detail: Mit dem neuen Fried-
hofsgesetz unserer Landeskirche ändert sich die Berechnung der 
Friedhofsunterhaltungsgebühr. Sie wird zukünftig pro Grabstelle er-
hoben. Dabei zählt jedes Erdwahlgrab (1 Sarg + 1 Urne) als eine 
Grabstelle, wohingegen jeder Urnenplatz in einem Urnenwahlgrab als 
eigene Grabstelle zählt. Für ein Urnenwahlgrab, in dem 2 Urnen bei-
gesetzt werden können, wird die Unterhaltungsgebühr in doppelter 
Höhe gefordert werden. Melden Sie sich gerne bei Rückfragen.

Ihr Pfarrer Meyknecht

Pfarrbereich Landsberg 
Kirchliche Nachrichten für Klepzig, Landsberg, Gollma, 
Schwerz und Sietzsch
Gottesdienste
Sonntag, 14.05.
09:00 Uhr | Sietzsch | mit Abendmahl | M. Zieme
09:00 Uhr | Schwerz | M. Weiske
10:30 Uhr | Landsberg | mit Abendmahl | M. Zieme
14:00 Uhr | Klepzig | M. Zieme
Himmelfahrt, 18.05.
10:30 Uhr | Dammendorf | anschl. Mitbring-Picknick | W. Meyknecht, 
M. Zieme
Pfingstsonntag, 28.05.
10:30 Uhr | Sietzsch | mit Abendmahl | M. Zieme
13:00 Uhr | Gollma | Konfirmationsgottesdienst | W. Meyknecht
Sonntag, 04.06.
Hausandachten auf Abruf | W. Meyknecht
15:00 Uhr | Gütz | Familienkirche mit Ohrwürmern | A. Ebel
Sonntag, 11.06.
10:30 Uhr | Landsberg | mit Abendmahl | M. Zieme
14:00 Uhr | Klepzig | M. Zieme

Musiksommer Gollma
11.06. | 17:00 Uhr | „Lavendel“ | Violine trifft Gitarre

Gesprächskreise:
Schwerz 17.05. 14:00 Uhr | Landsberg 23.05. 14:00 Uhr | Sietzsch 
13.06. 14:00 Uhr |
Klepzig 06.06. 14:30 Uhr |
Ökumenischer Gesprächskreis | 11.05. 19:30 Uhr | Landsberg | 
Sven Hanson „Leben und Glauben im Hinduismus“
Arbeitseinsätze Kirche und Friedhof Gollma: jeden 1. Mittwoch im 
Monat 14:00 Uhr
Wir danken für Ihr Engagement!

Seelsorge
Für Gespräche, Beratung, Seelsorge und Besuche stehen die Pfarrer 
Thon und Meyknecht zur Verfügung.| Rund um die Uhr erreichen Sie 
auch die Telefonseelsorge unter der kostenfreien Rufnummer: 
0800 1110111

Ansprechpartner ev. Pfarrbereich Landsberg:
Pfarrer Werner Meyknecht
0151 50704914 (WhatsApp, Threema, Signal) | 034602 958888 |
werner.meyknecht@ekmd.de
Pfarrerin Marie Zieme
0178 9137728 | 034602 958642 | marie.zieme@ekmd.de
Pfarrsekretärin Dorothea Kleiber | Sprechstunde: Mo., 15:00 bis 
17:30 Uhr
0177 5654419 | 034602 20330 | dorothea.kleiber@ekmd.de
Gemeindesekretär Klaus-Peterr Mertens | 
klaus-peter.mertens@gmx.de
www.kirche-landsberg.de

Kirchenmusik im Pfarrbereich Hohenthurm
Für die kirchenmusikalische Gestaltung von Taufen, Trauungen, kirch-
lichen Feiern zu Jubiläen und Trauerfeiern ansprechbar sind:
Frau Kathrin Hauser, Oppin Tel.: (034604) 21843
Herr Hans-Martin Uhle, Oppin Tel.: (034604) 20569
Herr Wolfram Föhse, Brachstedt Tel.: 017656795839
Wünschen Sie außer der Orgel noch eine(n) weitere(n) Musiker(in), 
dann fragen Sie danach den Organisten Ihrer Wahl.
Besonderes
Liturgisches Abend-Gebet in Seeben
Freitag, 12. Mai 2023, 19:30, Kirche in Seeben
Konfi-Vorstellungs-GD in Peißen
Sonntag, 14. Mai 2023, 14:00, Kirche in Peißen
Himmelfahrts-GD auf dem Burgstetten
Donnerstag, 18. Mai 2023, 10:00 Uhr
Dorfchroniken unter der Lupe: Chronik von Harsdorf
Verschoben auf: Dienstag, 23. Mai 2023, 19:00, Paul-Gerhard-Haus 
Oppin
Ökumenischer Abend-Gottesdienst
Freitag, 16. Juni 2023, 18:00 Uhr, Kirche Hohenthurm
Gottesdienste (10:30 Uhr in der Regel mit Abendmahl)
Sonntag, 14. Mai
Peißen 14:00 Uhr, Konfimanden-Vorstellungs-Gottesdienst
Sonntag, 21. Mai
Oppin 14:00 Uhr, Kirche
Sonntag, 28. Mai (Pfingstsonntag)
Peißen 10:00, Kirche (mit Taufe)
Hohenthurm 10:30, Kirche
Niemberg 10:30, Kirche
Gollma 13:00, Kirche (Konfirmation)
Plößnitz 14:00, Kirche
Montag, 29. Mai (Pfingstmontag)
Braschwitz 09:00, Kirche
Brachstedt 10:30, Kirche
Zwebendorf 14:00, Kirche
Sonntag, 4. Juni
Gütz 15:00, Familien-Kirche und Fest
Sonntag, 11. Juni
Maschwitz 10:30, Kirche
Niemberg 10:30, Kirche
Zwebendorf 14:00, Kirche
Freitag, 16. Juni
Hohenthurm 18:00, Kirche (ökumenischer Abend-GD)
Samstag, 17. Juni
Peißen 09:00, Kirche (im Anschluss Gemeindetag)
Senioren/Gemeindenachmittage
(jeweils 14.30 Uhr)
Hohenthurm 16. Mai
Peißen 24. Mai
Brachstedt 26. Mai
Oppin 23. Mai
Zwebendorf 17. Mai
Weitere Termine oder Terminänderungen werden gegebenen-
falls über Aushänge in den Schaukästen und im Internet unter 
www.pfarramt-hohenthurm.de bekannt gegeben.

Kirchliche Nachrichten der Evangelischen 
Pfarrbereiche Landsberg und Hohenthurm

Auf ein Wort
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
in diesem Amtsblatt wird die neuen Gebührenordnungen für den kirch-
lichen Friedhof Gütz veröffentlicht. Es ist unser Ziel, auch die kleinen 
Friedhöfe in den Dörfern zu erhalten und langfristig zu sichern. Wir 
möchten Ihnen einen verlässlichen und ansprechenden Ort zum Trau-
ern ermöglichen. Das ist eine herausfordernde Aufgabe.
Die Gebühren beruhen auf einer Kalkulation, die keine Gewinnabsich-
ten verfolgt, sondern lediglich den langfristigen Erhalt der Friedhöfe 
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(2) Tarife:
1. Grabberechtigungsgebühren Euro | Erwerb des Nutzungsrechts 
entsprechend der Zuordnung im Gesamtplan jeweils für die Ruhezeit
1.1 Erdgrabstätten
1.1.1 Erdwahlgrabstätte der Größe 2,40 m x 1,10 m je Grabstelle 
(1 Sarg und 1 Urne) für die Dauer von 20 Jahren 350,00 |
1.1.2 Erdwahlgrabstätte zweistellig der Größe 2,40 m x  
2,20 m 700,00
1.2 Urnengrabstätten für die unterirdische Beisetzung von Urnen 
mit mehreren Grabstellen, je Grabstelle für die Dauer von 15 Jahren 
210,00
1.2.1 Urnenwahlgrabstätten der Größe 0,6 m x 1 m für bis zu 
zwei Urnen 420,00
1.2.2 Grabstelle in der Urnengemeinschaftsgrabstätte auf die 
Dauer von 15 Jahren einschließlich Anlage, Gestaltung, Instandhal-
tung, Pflege und Namensnennung durch den Friedhofsträger. Eine 
Namensnennung ist zwingend notwendig. 600,00
1.3 Reservierungen/Verlängerungen
1.3.1 Reservierung Wird ein Nutzungsrecht an einer Wahlgrab-
stätte ohne zeitgleiche Anmeldung einer Bestattung vergeben (§ 22 
Absatz 5 FriedhG), wird ab dem Zeitpunkt der Nutzungsrechtsverga-
be die jährliche Grabberechtigungsgebühr gemäß 1.3.2 nach den 
Tarifstellen 1.1.1, 1.1.2 und 1.2.1 erhoben.
1.3.2 Verlängerung Ist bei Bestattungen auf einer Erd- oder Urnen-
wahlgrabstätte, an der bereits ein Nutzungsrecht besteht, zur Einhal-
tung der Ruhefrist die Verlängerung des Nutzungsrechtes erforder-
lich, wird für die Verlängerungszeiträume, die ganze abgeschlossene 
Jahre umfassen, die jährliche Grabberechtigungsgebühr nach den 
Tarifstellen gemäß 1.1.1, 1.1.2 und 1.2.1 sowie für Verlängerungs-
zeiträume, die weniger als ganze Jahre umfassen, für jeden abge-
schlossenen Monat ein Zwölftel der jährlichen Grabberechtigungsge-
bühr nach den Tarifstellen gemäß 1.1.1, 1.1.2 und 1.2.1 erhoben. 
| Verlängerungsgebühr pro Jahr: Erdwahlgrabstätten einstellig nach 
1.1.1 17,50 | Erdwahlgrabstätten zweistellig nach 1.1.2 35,00 | Ur-
nenwahlgrabstätten zweistellig nach 1.2.1 28,00
2. Friedhofsunterhaltungsgebühr (je Jahr und je Grabstelle) 
13,00
3. Verwaltungsgebühren
3.1 Zulassung von Gewerbetreibenden (Steinmetze, Bestatter, Gar-
tenbaubetriebe, Fotografen)
3.1.1 Zulassung von Gewerbetreibenden für 3 Jahre 30,00
3.2 Bearbeitung Antrag auf Ausgrabung/Umbettung; pro Vorgang 
100,00
(3) Für die der Umsatzsteuerpflicht unterliegenden Gebührenpositio-
nen wird zusätzlich die gesetzliche Umsatzsteuer erhoben und sepa-
rat im Gebührenbescheid ausgewiesen. Leistungen, die der Umsatz-
steuer unterliegen, sind entsprechend gekennzeichnet (*zzgl. der 
gesetzlichen Umsatzsteuer in der jeweils gültigen Fassung, 19 % 
Stand 2021).

§ 3
Gewerbliche Leistungen
Für nicht in dieser Gebührenordnung aufgeführte Leistungen gewerb-
licher Art (z. B. Gießen, Sauberhalten, Bepflanzung, gärtnerische Ar-
beit) richtet sich das Entgelt nach einer besonderen Entgeltordnung 
bzw. dem Angebot der Friedhofsverwaltung.

§ 4
Inkrafttreten
Die vorstehende Gebührenordnung tritt am Tage nach ihrer Veröf-
fentlichung, jedoch nicht vor dem 01.03.2023 in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Gebührensatzung vom 23.04.2012 mit allen Änderungen 
außer Kraft. Maßgebend für die Anwendung ist der Tag der Zusage 
der Leistung.

Friedhofsträger Ev. KGV Landsberg
Landsberg, den 28.02.2023 gez. Vorsitzender des Gemeindekir-
chenrates | gez. Mitglied des Gemeindekirchenrates | Siegelabdruck

Genehmigungsvermerke: 1. Kreiskirchenamt
Halle (Saale), dem 21.03.2023 gez. Amtsleiter | Siegelabdruck

Ansprechpartner der Gemeinden:
Klepzig: GKR-Vorsitzende

Dagmar Schumann Tel.: 034602 50750
Schwerz: GKR-Vorsitzender

Willem Rink Tel.: 0176 76784654
KGV Landsberg: GKR-Vorsitzender

Tobias Halfpap Tel.: 034602 444745
Sietzsch: Heike Wegner Tel.: 034602 21943
Gollma: Inge-Lene Wießner Tel.: 034602 20401

Friedhöfe im Pfarrbereich 
Veröffentlichung Beschlüsse zum kirchlichen Friedhof 
Gütz
Der Ev. Kirchengemeindeverband Landsberg ist Träger des Fried-
hofs in Gütz. Zur Regelung der Friedhofsverhältnisse nach Inkraft-
treten des Friedhofsgesetzes der EKM werden folgende Beschlüsse 
gefasst.
1. Aufhebung der alten Friedhofssatzung Die Friedhofssat-

zung vom 23.04.2012 wird mit Wirkung zum Datum der Veröf-
fentlichung dieses Beschlusses aufgehoben; ab diesem Datum 
gelten die Vorschriften des Kirchengesetzes über die evangeli-
schen Friedhöfe in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutsch-
land (Friedhofsgesetz - FriedhG) vom 20. November 2020, ABl. 
S. 228 für den Friedhof in Gütz unmittelbar.

2. Öffnungszeiten des Friedhofs April bis Oktober 09:00 Uhr 
bis 18:00 Uhr | November bis März 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr | 
Die Öffnungszeiten werden durch Aushang an den Friedhofsein-
gängen bekannt gegeben.

3. Zeit für die Durchführung von Bestattungen und Benut-
zung der Kirche für Bestattungsfeiern
Die Durchführung von Bestattungen ist an Werktagen während 
der Öffnungszeiten möglich. Sie ist mindestens drei Werktage 
vorher bei der Friedhofsverwaltung anzumelden.
In der Kirche Gütz dürfen nichtkirchliche Bestattungsfeiern ab-
gehalten werden. Der Charakter des Ortes ist zu respektieren. 
Die Nutzung der Kirche ist mit dem Förderverein abzustimmen.

4. Abweichend von der Regelung des § 3 Absatz 2 FriedhG EKM 
dürfen auf dem Friedhof auch andere Personen bestattet wer-
den. Ein Rechtsanspruch besteht nicht.

5. Gebührensatzung Für den Friedhof wird die diesem Beschluss 
als Anlage beigefügte Friedhofsgebührensatzung erlassen.

6. Nutzungsrechte Grabnutzungsberechtigte müssen Grabmale, 
Grabstätteninventar und sonstige Gegenstände bis spätestens 
drei Monate nach Ablauf des Nutzungsrechts von der Grabstät-
te auf eigene Kosten entfernen.

7. Zusätzliche Gestaltungsvorschriften gemäß § 9 Absatz 2 
FriedhG Abweichend von § 36 Absatz 3 Punkt 3 sind bei Wahl-
grabstätten Abdeckungen über 40% der Gesamtfläche der 
Grabstätte zulässig.

Friedhofsgebührensatzung für den Friedhof  
des Ev. KGV Landsberg in Gütz
Der Gemeindekirchenrat des Evangelischen Kirchengemeindever-
bandes Landsberg hat aufgrund von § 44 Absatz 1 des Kirchenge-
setzes Kirchengesetz über die evangelischen Friedhöfe in der Evan-
gelischen Kirche in Mitteldeutschland (Friedhofsgesetz - FriedhG) 
vom 20. November 2020 (ABl. EKM 2020 S. 228), in seiner Sitzung 
am 28.02.2023 die folgende Satzung beschlossen:

§ 1 
Ruhefristen
Für den Friedhof in Gütz gelten folgende Ruhefristen: 1. für Erdbe-
stattungen 20 Jahre, 2. für Urnenbeisetzungen 15 Jahre.

§ 2 
Gebühren
(1) Die in dieser Gebührensatzung mit einer Gebühr belegten Leistun-
gen sind ausschließlich dem Friedhofsträger vorbehalten.
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§ 1
Ruhefristen
Für den Friedhof in Spickendorf gelten folgende Ruhefristen: 1. für 
Erdbestattungen 20 Jahre| 2. für Urnenbeisetzungen 15 Jahre.

§ 2
Gebühren
(1) Die in dieser Gebührensatzung mit einer Gebühr belegten Leistun-
gen sind ausschließlich dem Friedhofsträger vorbehalten.
(2) Tarife:
1. Grabberechtigungsgebühren Euro | Erwerb des Nutzungsrechts 
entsprechend der Zuordnung im Gesamtplan jeweils für die Ruhezeit 
nach § 1
1.1 Erdgrabstätten
1.1.1 Erdwahlgrabstätte der Größe 2,40 m x 1,10 m, je Grabstel-
le (1 Sarg und bis zu 2 Urne(n)) 680,00
1.2 Reservierungen/Verlängerungen
1.2.1 Reservierung Wird ein Nutzungsrecht an einer Wahlgrab-
stätte ohne zeitgleiche Anmeldung einer Bestattung vergeben (§ 22 
Absatz 5 FriedhG), wird ab dem Zeitpunkt der Nutzungsrechtsverga-
be die jährliche Grabberechtigungsgebühr gemäß 1.3.2 nach der 
Tarifstellen 1.1.1 erhoben.
1.2.2 Verlängerung Ist bei Bestattungen auf einer Erd- oder Ur-
nenwahlgrabstätte, an der bereits ein Nutzungsrecht besteht, zur 
Einhaltung der Ruhefrist die Verlängerung des Nutzungsrechtes 
erforderlich, wird für die Verlängerungszeiträume, die ganze abge-
schlossene Jahre umfassen, die jährliche Grabberechtigungsgebühr 
nach der Tarifstelle gemäß 1.1.1 sowie für Verlängerungszeiträume, 
die weniger als ganze Jahre umfassen, für jeden abgeschlossenen 
Monat ein Zwölftel der jährlichen Grabberechtigungsgebühr nach der 
Tarifstelle gemäß 1.1.1 erhoben. | Verlängerungsgebühr pro Jahr | 
Erdwahlgrabstätten nach 1.1.1 34,00
2. Verwaltungsgebühren
2.1 Zulassung von Gewerbetreibenden (Steinmetze, Bestatter, Gar-
tenbaubetriebe, Fotografen)
2.1.1 Zulassung von Gewerbetreibenden für 3 Jahre 30,00
2.2 Bearbeitung Antrag auf Ausgrabung/Umbettung; pro Vorgang 
100,00
3. Nutzung der Kirche für weltliche Trauerfeiern 75,00
(3) Für die der Umsatzsteuerpflicht unterliegenden Gebührenpositio-
nen wird zusätzlich die gesetzliche Umsatzsteuer erhoben und sepa-
rat im Gebührenbescheid ausgewiesen. Leistungen, die der Umsatz-
steuer unterliegen, sind entsprechend gekennzeichnet (*zzgl. der 
gesetzlichen Umsatzsteuer in der jeweils gültigen Fassung, 19 % 
Stand 2021).

§ 3
Gewerbliche Leistungen
Für nicht in dieser Gebührenordnung aufgeführte Leistungen gewerb-
licher Art (z.B. Gießen, Sauberhalten, Bepflanzung, gärtnerische Ar-
beit) richtet sich das Entgelt nach einer besonderen Entgeltordnung 
bzw. dem Angebot der Friedhofsverwaltung.

§ 4
Inkrafttreten
Die vorstehende Gebührenordnung tritt am Tage nach ihrer Veröf-
fentlichung, jedoch nicht vor dem 03.03.2023 in Kraft. Maßgebend 
für die Anwendung ist der Tag der Zusage der Leistung.

Friedhofsträger: Ev. KG Schwerz
Schwerz, den 29.03.2023 gez. Vorsitzender des Gemeindekirchen-
rates | gez. Mitglied des Gemeindekirchenrates | Siegelabdruck

Genehmigungsvermerke: 1. Kreiskirchenamt
Halle, den 13.04.2023 gez. Amtsleiter | Siegelabdruck

Ausfertigung: Die vom Gemeindekirchenrat der Kirchengemeinde 
Schwerz am 29.03.2023 beschlossene Friedhofsgebührensatzung 
für den Friedhof in Spickendorf wurde dem Kreiskirchenamt Halle 
als zuständiger Aufsichtsbehörde angezeigt. Die Aufsichtsbehörde 
hat am 13.04.2023 unter dem Aktenzeichen 630/08102-01 vor-

Ausfertigung: Die vom Gemeindekirchenrat der Kirchengemeinde-
verbandes Landsberg am 28.02.2023 beschlossene Friedhofsge-
bührensatzung für den Friedhof in Gütz wurde dem Kreiskirchenamt 
Halle als zuständiger Aufsichtsbehörde angezeigt. Die Aufsichtsbe-
hörde hat am 21.03.2023 unter dem Aktenzeichen 630/08070/22 
vorstehend genannter Ordnung die kirchenaufsichtliche Genehmi-
gung erteilt. 

Die vorstehend benannte Friedhofsgebührensatzung des Kirchenge-
meindeverbandes Landsberg wird hiermit ausgefertigt und öffentlich 
bekannt gemacht.

Halle (Saale), dem 21.03.2023 gez. Amtsleiter | Siegelabdruck

Veröffentlichung Beschlüsse zum kirchlichen Friedhof 
Spickendorf
Die Ev. Kirchengemeinde Schwerz ist Träger des Friedhofs in Spi-
ckendorf. Zur Regelung der Friedhofsverhältnisse nach Inkrafttreten 
des Friedhofsgesetzes der EKM werden folgende Beschlüsse ge-
fasst.
1. Aufhebung der alten Friedhofsordnung

Die Friedhofsordnung wird mit Wirkung zum Datum der Veröf-
fentlichung dieses Beschlusses aufgehoben; ab diesem Datum 
gelten die Vorschriften des Kirchengesetzes über die evangeli-
schen Friedhöfe in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutsch-
land (Friedhofsgesetz - FriedhG) vom 20. November 2020, ABl. 
S. 228 für den Friedhof in Spickendorf unmittelbar.

2. Öffnungszeiten des Friedhofs
April bis Oktober 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr
November bis März 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Die Öffnungszeiten werden durch Aushang an den Friedhofsein-
gängen bekannt gegeben.

3. Zeit für die Durchführung von Bestattungen und Benut-
zung der Kirche für Bestattungsfeiern
Die Durchführung von Bestattungen ist an Werktagen während 
der Öffnungszeiten möglich. Sie ist mindestens drei Werktage 
vorher bei der Friedhofsverwaltung anzumelden.
In der Kirche Spickendorf dürfen nichtkirchliche Bestattungsfei-
ern abgehalten werden. Der Charakter des Ortes ist zu respek-
tieren. Gebühren für nichtkirchliche Bestattungen werden in der 
Gebührensatzung geregelt.

4. Abweichend von der Regelung des § 3 Absatz 2 FriedhG EKM 
dürfen auf dem Friedhof auch andere Personen bestattet wer-
den. Ein Rechtsanspruch besteht nicht.

5. Gebührensatzung
Für den Friedhof wird die diesem Beschluss als Anlage beige-
fügte Friedhofsgebührensatzung erlassen.

6. Nutzungsrechte
Grabnutzungsberechtigte müssen Grabmale, Grabstätteninven-
tar und sonstige Gegenstände bis spätestens drei Monate nach 
Ablauf des Nutzungsrechts von der Grabstätte auf eigene Kos-
ten entfernen.

7. Zusätzliche Gestaltungsvorschriften gemäß § 9 Absatz 
2 FriedhG
Abweichend von § 36 Absatz 3 Punkt 3 sind bei Wahlgrabstät-
ten Abdeckungen über 40 % der Gesamtfläche der Grabstätte 
zulässig.

Friedhofsgebührensatzung für den Friedhof  
der Ev. Kirchengemeinde Schwerz in Spickendorf
Redaktioneller Hinweis:  
Es wird keine Friedhofsunterhaltungsgebühr erhoben.
Der Gemeindekirchenrat der Evangelischen Kirchengemeinde 
Schwerz hat aufgrund von § 44 Absatz 1 des Kirchengesetzes 
Kirchengesetz über die evangelischen Friedhöfe in der Evangeli-
schen Kirche in Mitteldeutschland (Friedhofsgesetz - FriedhG) vom 
20. November 2020 (ABl. EKM 2020 S. 228), in seiner Sitzung am 
29.03.2023 die folgende Satzung beschlossen:
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stehend genannter Ordnung die kirchenaufsichtliche Genehmigung 
erteilt. Die vorstehend benannte Friedhofsgebührensatzung der 
Kirchengemeinde Schwerz wird hiermit ausgefertigt und öffentlich 
bekannt gemacht.

Halle, den 13.04.2023 
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Anprechpartner:
Friedhof Klepzig: Michael Köppe-Habedank; Tel. 0174 1855428
Friedhof Gollma: Inge-Lene Wießner; Tel. 034602 20401

Bankverbindung für alle Gemeinden:
Kreiskirchenamt Halle
IBAN: DE55 8005 3762 0386 0601 18
BIC: NOLADE21HAL
Bitte geben Sie den Gemeindenamen und den Zahlungsgrund an. 
Geben Sie bei Spenden per Überweisung auch Ihre Postanschrift 
an, damit wir Ihnen eine Spendenquittung zuschicken können.

Bankverbindungen für Friedhöfe:
Kreiskirchenamt Halle
IBAN: DE11 3506 0190 1553 8640 50
BIC: GENODED1DKD
Bitte geben Sie den Friedhof und den Zahlungsgrund an.
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